
Einkommensteuergesetz (EStG)  
 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 2002 (BGBl I S. 4210, 2003 I S. 179), zuletzt 
geändert durch Art. 1 G v. 02.03.2009 (BstabSichG) BGBl I S. 416, Art. 1 G v. 07.03.2009 
(MitarbKapBetG) BGBl I S. 451, Art. 1 G. v. 20.04.2009 (EntfPauschFG) BGBl I S. 774 
 
 
 

- Auszug - 
 
 

II. Einkommen 
 
 

§ 3 
Steuerfreie Einnahmen 

 
Steuerfrei sind 
 
(1) – (38) ... 
 
(39) der Vorteil des Arbeitnehmers im Rahmen eines gegenwärtigen Dienstverhältnisses aus der 

unentgeltlichen oder verbilligten Überlassung von Vermögensbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 
1 Nr. 1 Buchstabe a, b und d bis l und Abs. 2 bis 5 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 4. März 1994 (BGBl. I S. 406), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 7. März 2009 (BGBl. I S. 451), in der jeweils geltenden Fassung, am 
Unternehmen des Arbeitgebers, soweit der Vorteil insgesamt 360 Euro im Kalenderjahr nicht 
übersteigt. 2Voraussetzung für die Steuerfreiheit nach Satz 1 ist, dass  
a) die Vermögensbeteiligung als freiwillige Leistung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 

Arbeitslohn überlassen und nicht auf bestehende oder künftige Ansprüche angerechnet wird 
und 

b) die Beteiligung mindestens allen Arbeitnehmern offensteht, die im Zeitpunkt der Bekanntgabe 
des Angebots ein Jahr oder länger ununterbrochen in einem gegenwärtigen Dienstverhältnis 
zum Unternehmen stehen. 

Als Unternehmen des Arbeitgebers im Sinne des Satzes 1 gilt auch ein Unternehmen im Sinne 
des § 18 des Aktiengesetzes. 4Als Wert der Vermögensbeteiligung ist der gemeine Wert 
anzusetzen 

 
(40) – (52) ... 
 
(53) die Übertragung von Wertguthaben nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Vierten Buches 

Sozialgesetzbuch auf die Deutsche Rentenversicherung Bund. Die Leistungen aus dem 
Wertguthaben durch die Deutsche Rentenversicherung Bund gehören zu den Einkünften aus 
nichtselbstständiger Arbeit im Sinne des § 19. Von ihnen ist Lohnsteuer einzubehalten. 

 
(54) ... 
 
(55) der in den Fällen des § 4 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 des Betriebsrentengesetzes vom 19. Dezember 

1974 (BGBl. I S.3610), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. …[einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]) ge-
ändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung geleistete Übertragungswert nach § 4 Abs. 5 
des Betriebsrentengesetzes, wenn die betriebliche Altersversorgung beim ehemaligen und neuen 
Arbeitgeber über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder ein Unternehmen der Lebens-
versicherung durchgeführt wird. Satz 1 gilt auch, wenn der Übertragungswert vom ehemaligen Ar-
beitgeber oder von einer Unterstützungskasse an den neuen Arbeitgeber oder eine andere Unter-
stützungskasse geleistet wird. Die Leistungen des neuen Arbeitgebers, der Unterstützungskasse, 
des Pensionsfonds, der Pensionskasse oder des Unternehmens der Lebensversicherung auf 
Grund des Betrages nach Satz 1 und 2 gehören zu den Einkünften, zu denen die Leistungen ge-
hören würden, wenn die Übertragung nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 des Betriebsrentengeset-
zes nicht stattgefunden hätte; 

 



(56) Zuwendungen des Arbeitgebers nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 aus dem ersten Dienstverhältnis 
an eine Pensionskasse zum Aufbau einer nicht kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung, bei 
der eine Auszahlung der zugesagten Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung in Form 
einer Rente oder eines Auszahlungsplans (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifi-
zierungsgesetzes) vorgesehen ist, soweit diese Zuwendungen im Kalenderjahr 1 Prozent der Bei-
tragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung nicht übersteigen. Der in Satz 1 
genannte Höchstbetrag erhöht sich ab 1. Januar 2014 auf 2 Prozent, ab 1. Januar 2020 auf 3 Prozent 
und ab 1. Januar 2025 auf 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversi-
cherung. Die Beträge nach den Sätzen 1 und 2 sind jeweils um die nach § 3 Nr. 63 Satz 1, 3 oder Satz 
4 steuerfreien Beiträge zu mindern; 

 
(57) - (62)... 
 
(63) Beiträge des Arbeitgebers aus dem ersten Dienstverhältnis an einen Pensionsfonds, eine 

Pensionskasse oder für eine Direktversicherung zum Aufbau einer kapitalgedeckten betrieblichen 
Altersversorgung, bei der eine Auszahlung der zugesagten Alters-, Invaliditäts- oder 
Hinterbliebenenversorgungsleistungen in Form einer Rente oder eines Auszahlungsplans (§ 1 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBl. I 
S. 1310, 1322), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 5. Juli 2004 (BGBl. I S. 1427) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung vorgesehen ist, soweit die Beiträge im 
Kalenderjahr 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung 
nicht übersteigen. Dies gilt nicht, soweit der Arbeitnehmer nach § 1a Abs. 3 des 
Betriebsrentengesetzes verlangt hat, dass die Voraussetzungen für eine Förderung nach § 10a 
oder Abschnitt XI erfüllt werden. Der Höchstbetrag nach Satz 1 erhöht sich um 1.800 Euro, wenn 
die Beiträge im Sinne des Satzes 1 auf Grund einer Versorgungszusage geleistet werden, die 
nach dem 31. Dezember 2004 erteilt wurde. Aus Anlass der Beendigung des Dienstverhältnisses 
geleistete Beiträge im Sinne des Satzes 1 sind steuerfrei, soweit sie 1.800 Euro vervielfältigt mit 
der Anzahl der Kalenderjahre, in denen das Dienstverhältnis des Arbeitnehmers zu dem 
Arbeitgeber bestanden hat, nicht übersteigen; der vervielfältigte Betrag vermindert sich um die 
nach den Sätzen 1 und 3 steuerfreien Beiträge, die der Arbeitgeber in dem Kalenderjahr, in dem 
das Dienstverhältnis beendet wird, und in den sechs vorangegangenen Kalenderjahren erbracht 
hat; Kalenderjahre vor 2005 sind dabei jeweils nicht zu berücksichtigen; 

 
(64) ... 
 
(65) a) Beiträge des Trägers der Insolvenzsicherung (§ 14 des Betriebsrentengesetzes) zugunsten 

eines Versorgungsberechtigten und seiner Hinterbliebenen an eine Pensionskasse oder ein 
Unternehmen der Lebensversicherung zur Ablösung von Verpflichtungen, die der Träger der 
Insolvenzsicherung im Sicherungsfall gegenüber dem Versorgungsberechtigten und seinen Hin-
terbliebenen hat, 
 
b) Leistungen zur Übernahme von Versorgungsleistungen oder unverfallbaren Versorgungsan-
wartschaften durch eine Pensionskasse oder ein Unternehmen der Lebensversicherung in den in 
§ 4 Abs. 4 des Betriebsrentengesetzes bezeichneten Fällen und 
 
c) der Erwerb von Ansprüchen durch den Arbeitnehmer gegenüber einem Dritten im Falle der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder in den Fällen des § 7 Abs.1 Satz 4 des Betriebsrentenge-
setzes, soweit der Dritte neben dem Arbeitgeber für die Erfüllung von Ansprüchen auf Grund 
bestehender Versorgungsverpflichtungen oder Versorgungsanwartschaften gegenüber dem 
Arbeitnehmer und dessen Hinterbliebenen einsteht; dies gilt entsprechend, wenn der Dritte für 
Wertguthaben aus einer Vereinbarung über die Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz vom 
23. Juli 1996 (BGBl. I S. 1078), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 24. April 2006 
(BGBl. I S. 926), in der jeweils geltenden Fassung oder auf Grund von Wertguthaben aus einem 
Arbeitszeitkonto in den im ersten Halbsatz genannten Fällen für den Arbeitgeber einsteht. 
 
In den Fällen nach Buchstabe a, b und c gehören die Leistungen der Pensionskasse, des Unter-
nehmens der Lebensversicherung oder des Dritten zu den Einkünften, zu denen jene Leistungen 
gehören würden, die ohne Eintritt eines Falles nach Buchstabe a, b, und c zu erbringen wären. 
Soweit sie zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit im Sinne des § 19 gehören, ist von 
ihnen Lohnsteuer einzubehalten. Für die Erhebung der Lohnsteuer gelten die Pensionskasse, das 
Unternehmen der Lebensversicherung oder der Dritte als Arbeitgeber und der Leistungsempfän-
ger als Arbeitnehmer; 

 



(66) Leistungen eines Arbeitgebers oder einer Unterstützungskasse an einen Pensionsfons zur Übernahme 
bestehender Versorgungsverpflichtungen oder Versorgungsanwartschaften durch den Pensions-
fonds, wenn ein Antrag nach § 4d Abs. 3 oder § 4e Abs. 3 gestellt worden ist; 

 
(67) das Erziehungsgeld nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz und vergleichbare Leistungen der Länder, 

das Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz und vergleichbare Leistungen der 
Länder sowie Leistungen für Kindererziehung an Mütter der Geburtsjahrgänge vor 1921 nach den §§ 
294 bis 299 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und die Zuschläge nach den §§ 50a bis 50e des 
Beamtenversorgungsgesetzes oder den §§ 70 bis 74 des Soldatenversorgungsgesetzes; 

 
 

§ 4b 
Direktversicherung 

 
Der Versicherungsanspruch aus einer Direktversicherung, die von einem Steuerpflichtigen aus betriebli-
chem Anlass abgeschlossen wird, ist dem Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen nicht zuzurechnen, so-
weit am Schluss des Wirtschaftsjahrs hinsichtlich der Leistungen des Versicherers die Person, auf deren 
Leben die Lebensversicherung abgeschlossen ist, oder ihre Hinterbliebenen bezugsberechtigt sind. 
Das gilt auch, wenn der Steuerpflichtige die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag abgetreten 
oder beliehen hat, sofern er sich der bezugsberechtigten Person gegenüber schriftlich verpflichtet, sie 
bei Eintritt des Versicherungsfalls so zu stellen, als ob die Abtretung oder Beleihung nicht erfolgt 
wäre. 

§ 4c 
Zuwendungen an Pensionskassen 

 
(1) Zuwendungen an eine Pensionskasse dürfen von dem Unternehmen, das die Zuwendungen 

leistet (Trägerunternehmen), als Betriebsausgaben abgezogen werden, soweit sie auf einer in 
der Satzung oder im Geschäftsplan der Kasse festgelegten Verpflichtung oder auf einer Anord-
nung der Versicherungsaufsichtsbehörde beruhen oder der Abdeckung von Fehlbeträgen bei 
der Kasse dienen. Soweit die allgemeinen Versicherungsbedingungen und die fachlichen Ge-
schäftsunterlagen im Sinne des § 5 Abs. 3 Nr. 2 Halbsatz 2 des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes nicht zum Geschäftsplan gehören, gelten diese als Teil des Geschäftsplans. 

 
(2) Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1 dürfen als Betriebsausgaben nicht abgezogen wer-

den, soweit die Leistungen der Kasse, wenn sie vom Trägerunternehmen unmittelbar erbracht 
würden, bei diesem nicht betrieblich veranlasst wären. 

 
 

§ 4d 
Zuwendungen an Unterstützungskassen 

 
(1) Zuwendungen an eine Unterstützungskasse dürfen von dem Unternehmen, das die Zuwendun-

gen leistet (Trägerunternehmen), als Betriebsausgaben abgezogen werden, soweit die Leistun-
gen der Kasse, wenn sie vom Trägerunternehmen unmittelbar erbracht würden, bei diesem be-
trieblich veranlasst wären und sie die folgenden Beträge nicht übersteigen: 

 
1. bei Unterstützungskassen, die lebenslänglich laufende Leistungen gewähren: 

 
a) das Deckungskapital für die laufenden Leistungen nach der dem Gesetz als Anlage 1 

beigefügten Tabelle. Leistungsempfänger ist jeder ehemalige Arbeitnehmer des Trä-
gerunternehmens, der von der Unterstützungskasse Leistungen erhält; soweit die Kasse 
Hinterbliebenenversorgung gewährt, ist Leistungsempfänger der Hinterbliebene eines 
ehemaligen Arbeitnehmers des Trägerunternehmens, der von der Kasse Leistungen er-
hält. Dem ehemaligen Arbeitnehmer stehen andere Personen gleich, denen Leistungen 
der Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung aus Anlass ihrer ehemaligen 
Tätigkeit für das Trägerunternehmen zugesagt worden sind; 

 
b) in jedem Wirtschaftsjahr für jeden Leistungsanwärter, 

aa) wenn die Kasse nur Invaliditätsversorgung oder nur Hinterbliebenenversorgung 
gewährt, jeweils 6 Prozent, 

bb) wenn die Kasse Altersversorgung mit oder ohne Einschluss von Invaliditätsversor-
gung oder Hinterbliebenenversorgung gewährt, 25 Prozent 



der jährlichen Versorgungsleistungen, die der Leistungsanwärter oder, wenn nur Hin-
terbliebenenversorgung gewährt wird, dessen Hinterbliebene nach den Verhältnissen 
am Schluss des Wirtschaftsjahrs der Zuwendung im letzten Zeitpunkt der Anwartschaft, 
spätestens zum Zeitpunkt des Erreichens der Regelaltersgrenze der gesetzlichen 
Rentenversicherung erhalten können. Leistungsanwärter ist jeder Arbeitnehmer oder 
ehemalige Arbeitnehmer des Trägerunternehmens, der von der Unterstützungskasse 
schriftlich zugesagte Leistungen erhalten kann und am Schluss des Wirtschaftsjahrs, in 
dem die Zuwendung erfolgt, das 27. Lebensjahr vollendet hat; soweit die Kasse nur 
Hinterbliebenenversorgung gewährt, gilt als Leistungsanwärter jeder Arbeitnehmer 
oder ehemalige Arbeitnehmer des Trägerunternehmens, der am Schluss des 
Wirtschaftsjahrs, in dem die Zuwendung erfolgt, das 27. Lebensjahr vollendet hat und 
dessen Hinterbliebene die Hinterbliebenenversorgung erhalten können. Das Trä-
gerunternehmen kann bei der Berechnung nach Satz 1 statt des dort maßgebenden 
Betrags den Durchschnittsbetrag der von der Kasse im Wirtschaftsjahr an Leistungsemp-
fänger im Sinne des Buchstabens a Satz 2 gewährten Leistungen zugrunde legen. In die-
sem Fall sind Leistungsanwärter im Sinne des Satzes 2 nur die Arbeitnehmer oder ehe-
maligen Arbeitnehmer des Trägerunternehmens, die am Schluss des Wirtschaftsjahrs, in 
dem die Zuwendung erfolgt, das 50. Lebensjahr vollendet haben. Dem Arbeitnehmer oder 
ehemaligen Arbeitnehmer als Leistungsanwärter stehen andere Personen gleich, denen 
schriftlich Leistungen der Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung aus An-
lass ihrer Tätigkeit für das Trägerunternehmen zugesagt worden sind; 
 

c) den Betrag des Beitrags, den die Kasse an einen Versicherer zahlt, soweit sie sich die Mit-
tel für ihre Versorgungsleistungen, die der Leistungsanwärter oder Leistungsempfänger 
nach den Verhältnissen am Schluss des Wirtschaftsjahrs der Zuwendung erhalten 
kann, durch Abschluss einer Versicherung verschafft. Bei Versicherungen für einen Leis-
tungsanwärter ist der Abzug des Beitrags nur zulässig, wenn der Leistungsanwärter die in 
Buchstabe b Satz 2 und 5 genannten Voraussetzungen erfüllt, die Versicherung für die 
Dauer bis zu dem Zeitpunkt abgeschlossen ist, für den erstmals Leistungen der Altersver-
sorgung vorgesehen sind, mindestens jedoch bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Leis-
tungsanwärter das 55. Lebensjahr vollendet hat, und während dieser Zeit jährlich Bei-
träge gezahlt werden, die der Höhe nach gleich bleiben oder steigen. Das Gleiche gilt für 
Leistungsanwärter, die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, für Leistungen 
der Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung, für Leistungen der Altersversorgung 
unter der Voraussetzung, dass die Leistungsanwartschaft bereits unverfallbar ist. Ein 
Abzug ist ausgeschlossen, wenn die Ansprüche aus der Versicherung der Sicherung ei-
nes Darlehens dienen. Liegen die Voraussetzungen der Sätze 1 bis 4 vor, sind die Zu-
wendungen nach den Buchstaben a und b in dem Verhältnis zu vermindern, in dem die 
Leistungen der Kasse durch die Versicherung gedeckt sind; 
 

d) den Betrag, den die Kasse einem Leistungsanwärter im Sinne des Buchstabens b Satz 2 
und 5 vor Eintritt des Versorgungsfalls als Abfindung für künftige Versorgungsleistungen 
gewährt, den Übertragungswert nach § 4 Abs. 5 des Betriebsrentengesetzes oder den 
Betrag, den sie an einen anderen Versorgungsträger zahlt, der eine ihr obliegende Ver-
sorgungsverpflichtung übernommen hat. 

 
Zuwendungen dürfen nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn das Vermögen der 
Kasse ohne Berücksichtigung künftiger Versorgungsleistungen am Schluss des Wirtschaftsjahrs 
das zulässige Kassenvermögen übersteigt. Bei der Ermittlung des Vermögens der Kasse ist am 
Schluss des Wirtschaftsjahrs vorhandener Grundbesitz mit 200 Prozent der Einheitswerte anzu-
setzen, die zu dem Feststellungszeitpunkt maßgebend sind, der dem Schluss des Wirtschafts-
jahrs folgt; Ansprüche aus einer Versicherung sind mit dem Wert des geschäftsplanmäßigen 
Deckungskapitals zuzüglich der Guthaben aus Beitragsrückerstattung am Schluss des Wirt-
schaftsjahrs anzusetzen und das übrige Vermögen ist mit dem gemeinen Wert am Schluss des 
Wirtschaftsjahrs zu bewerten. Zulässiges Kassenvermögen ist die Summe aus dem Deckungska-
pital für alle am Schluss des Wirtschaftsjahrs laufenden Leistungen nach der dem Gesetz als 
Anlage 1 beigefügten Tabelle für Leistungsempfänger im Sinne des Satzes 1 Buchstabe a und 
dem Achtfachen der nach Satz 1 Buchstabe b abzugsfähigen Zuwendungen. Soweit sich die 
Kasse die Mittel für ihre Leistungen durch Abschluss einer Versicherung verschafft, ist, wenn die 
Voraussetzungen für den Abzug des Beitrags nach Satz 1 Buchstabe c erfüllt sind, zulässiges 
Kassenvermögen der Wert des geschäftsplanmäßigen Deckungskapitals aus der Versicherung am 
Schluss des Wirtschaftsjahrs; in diesem Fall ist das zulässige Kassenvermögen nach Satz 4 in dem 
Verhältnis zu vermindern, in dem die Leistungen der Kasse durch die Versicherung gedeckt sind. 
Soweit die Berechnung des Deckungskapitals nicht zum Geschäftsplan gehört, tritt an die Stelle 



des geschäftsplanmäßigen Deckungskapitals der nach § 176 Abs. 3 des Gesetzes über den 
Versicherungsvertrag berechnete Zeitwert beim zulässigen Kassenvermögen ohne Berücksich-
tigung des Guthabens aus Beitragsrückerstattung. Gewährt eine Unterstützungskasse an Stelle 
von lebenslänglich laufenden Leistungen eine einmalige Kapitalleistung, so gelten 10 Prozent 
der Kapitalleistung als Jahresbetrag einer lebenslänglich laufenden Leistung; 
 
2. bei Kassen, die keine lebenslänglich laufenden Leistungen gewähren, für jedes 

Wirtschaftsjahr 0,2 Prozent der Lohn- und Gehaltssumme des Trägerunternehmens, minde-
stens jedoch den Betrag der von der Kasse in einem Wirtschaftsjahr erbrachten Leistungen, 
soweit dieser Betrag höher ist als die in den vorangegangenen fünf Wirtschaftsjahren vorge-
nommenen Zuwendungen abzüglich der in dem gleichen Zeitraum erbrachten Leistungen. 
Diese Zuwendungen dürfen nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn das Ver-
mögen der Kasse am Schluss des Wirtschaftsjahrs das zulässige Kassenvermögen über-
steigt. Als zulässiges Kassenvermögen kann 1 Prozent der durchschnittlichen Lohn- und 
Gehaltssumme der letzten drei Jahre angesetzt werden. Hat die Kasse bereits 10 Wirt-
schaftsjahre bestanden, darf das zulässige Kassenvermögen zusätzlich die Summe der in 
den letzten 10 Wirtschaftsjahren gewährten Leistungen nicht übersteigen. Für die Bewertung 
des Vermögens der Kasse gilt Nummer 1 Satz 3 entsprechend. Bei der Berechnung der 
Lohn- und Gehaltssumme des Trägerunternehmens sind Löhne und Gehälter von Personen, 
die von der Kasse keine nicht lebenslänglich laufenden Leistungen erhalten können, auszu-
scheiden. 

 
Gewährt eine Kasse lebenslänglich laufende und nicht lebenslänglich laufende Leistungen, so 
gilt Satz 1 Nr. 1 und 2 nebeneinander. Leistet ein Trägerunternehmen Zuwendungen an meh-
rere Unterstützungskassen, so sind diese Kassen bei der Anwendung der Nummern 1 und 2 
als Einheit zu behandeln. 
 

(2) Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1 sind von dem Trägerunternehmen in dem Wirtschaftsjahr 
als Betriebsausgaben abzuziehen, in dem sie geleistet werden. Zuwendungen, die bis zum Ablauf 
eines Monats nach Aufstellung oder Feststellung der Bilanz des Trägerunternehmens für den 
Schluss eines Wirtschaftsjahrs geleistet werden, können von dem Trägerunternehmen noch für 
das abgelaufene Wirtschaftsjahr durch eine Rückstellung gewinnmindernd berücksichtigt wer-
den. Übersteigen die in einem Wirtschaftsjahr geleisteten Zuwendungen die nach Absatz 1 ab-
zugsfähigen Beträge, so können die übersteigenden Beträge im Wege der Rechnungsabgren-
zung auf die folgenden drei Wirtschaftsjahre vorgetragen und im Rahmen der für diese Wirt-
schaftsjahre abzugsfähigen Beträge als Betriebsausgaben behandelt werden. § 5 Abs. 1 Satz 2 
ist nicht anzuwenden. 

 
(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 Buchstabe d und Absatz 2 können auf Antrag die 

insgesamt erforderlichen Zuwendungen an die Unterstützungskasse für den Betrag, den die 
Kasse an einen Pensionsfonds zahlt, der eine ihr obliegende Versorgungsverpflichtung ganz 
oder teilweise übernommen hat, nicht im Wirtschaftsjahr der Zuwendung, sondern erst in den 
dem Wirtschaftsjahr der Zuwendung folgenden zehn Wirtschaftsjahren gleichmäßig verteilt als 
Betriebsausgaben abgezogen werden. Der Antrag ist unwiderruflich; der jeweilige Rechtsnachfol-
ger ist an den Antrag gebunden. 

 



Anlage 1 
(zu § 4d Abs. 1) 

 
Tabelle für die Errechnung 

des Deckungskapitals für lebenslänglich 
laufende Leistungen von Unterstützungskassen 

 
Die Jahresbeiträge der laufenden  

Leistungen sind zu vervielfachen bei Leistungen 
 

Erreichtes Alter des 
Leistungsempfängers 

(Jahre) 
an männliche  

Leistungsempfänger  
mit 

an weibliche  
Leistungsempfänger 

mit 
bis 26 11 17 

27 bis 29 12 17 
30 13 17 

31 bis 35 13 16 
36 bis 39 14 16 
40 bis 46 14 15 
47 und 48 14 14 
49 bis 52 13 14 
53 bis 56 13 13 
57 und 58 13 12 
59 und 60 12 12 
61 bis 63 12 11 

64 11 11 
65 bis 67 11 10 
68 bis 71 10 9 
72 bis 74 9 8 
75 bis 77 8 7 

78 8 6 
79 bis 81 7 6 
82 bis 84 6 5 
85 bis 87 5 4 

88 4 4 
89 und 90 4 3 
91 bis 93 3 3 

94 3 2 
95 und älter 2 2 

 
 
 

§ 4e 

Beiträge an Pensionsfonds 
 

(1) Beiträge an einen Pensionsfonds im Sinne des § 112 des Versicherungsaufsichtsgesetzes dürfen 
von dem Unternehmen, das die Beiträge leistet (Trägerunternehmen), als Betriebsausgaben 
abgezogen werden, soweit sie auf einer festgelegten Verpflichtung beruhen oder der Abde-
ckung von Fehlbeträgen bei dem Fonds dienen. 

 
(2) Beiträge im Sinne des Absatzes 1 dürfen als Betriebsausgaben nicht abgezogen werden, soweit 

die Leistungen des Fonds, wenn sie vom Trägerunternehmen unmittelbar erbracht würden, bei 
diesem nicht betrieblich veranlasst wären. 

 
(3) Der Steuerpflichtige kann auf Antrag die insgesamt erforderlichen Leistungen an einen 

Pensionsfonds zur teilweisen oder vollständigen Übernahme einer bestehenden Versorgungs-
verpflichtung oder Versorgungsanwartschaft durch den Pensionsfonds erst in den dem Wirt-
schaftsjahr der Übertragung folgenden zehn Wirtschaftsjahren gleichmäßig verteilt als Be-
triebsausgaben abziehen. Der Antrag ist unwiderruflich; der jeweilige Rechtsnachfolger ist an 
den Antrag gebunden. Ist eine Pensionsrückstellung nach § 6a gewinnerhöhend aufzulösen, ist 
Satz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Leistungen an den Pensionsfonds im Wirt-
schaftsjahr der Übertragung in Höhe der aufgelösten Rückstellung als Betriebsausgaben abge-



zogen werden können; der die aufgelöste Rückstellung übersteigende Betrag ist in den dem 
Wirtschaftsjahr der Übertragung folgenden zehn Wirtschaftsjahren gleichmäßig verteilt als Be-
triebsausgaben abzuziehen. Satz 3 gilt entsprechend, wenn es im Zuge der Leistungen des Ar-
beitgebers an den Pensionsfonds zu Vermögensübertragungen einer Unterstützungskasse an 
den Arbeitgeber kommt. 

 
 

§ 5 
Gewinn bei Kaufleuten und bei bestimmten anderen Gewerbetreibenden 

 
(1) Bei Gewerbetreibenden, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu 

führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, oder die ohne eine solche Verpflichtung Bücher 
führen und regelmäßig Abschlüsse machen, ist für den Schluss des Wirtschaftsjahres das 
Betriebsvermögen anzusetzen (§ 4 Abs. 1 Satz 1), das nach den handelsrechtlichen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung auszuweisen ist, es sei denn, im Rahmen der Ausübung eines 
steuerlichen Wahlrechts wird oder wurde ein anderer Ansatz gewählt. Voraussetzung für die 
Ausübung steuerlicher Wahlrechte ist, dass die Wirtschaftsgüter, die nicht mit dem 
handelsrechtlich maßgeblichen Wert in der steuerlichen Gewinnermittlung ausgewiesen werden, 
in besondere, laufend zu führende Verzeichnisse aufgenommen werden. In den Verzeichnissen 
sind der Tag der Anschaffung oder Herstellung, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die 
Vorschrift des ausgeübten steuerlichen Wahlrechts und die vorgenommenen Abschreibungen 
nachzuweisen. 

(1a) Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite verrechnet werden. 2Die 
Ergebnisse der in der handelsrechtlichen Rechnungslegung zur Absicherung finanzwirtschaftlicher 
Risiken gebildeten Bewertungseinheiten sind auch für die steuerliche Gewinnermittlung 
maßgeblich. 

(2) Für immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ist ein Aktivposten nur anzusetzen, wenn 
sie entgeltlich erworben wurden. 

(2a) Für Verpflichtungen, die nur zu erfüllen sind, soweit künftig Einnahmen oder Gewinne anfallen, 
sind Verbindlichkeiten oder Rückstellungen erst anzusetzen, wenn die Einnahmen oder Gewinne 
angefallen sind. 

(3) Rückstellungen wegen Verletzung fremder Patent-, Urheber- oder ähnlicher Schutzrechte dürfen 
erst gebildet werden, wenn  
1. der Rechtsinhaber Ansprüche wegen der Rechtsverletzung geltend gemacht hat oder 
2. mit einer Inanspruchnahme wegen der Rechtsverletzung ernsthaft zu rechnen ist. 
Eine nach Satz 1 Nr. 2 gebildete Rückstellung ist spätestens in der Bilanz des dritten auf ihre 
erstmalige Bildung folgenden Wirtschaftsjahres gewinnerhöhend aufzulösen, wenn Ansprüche 
nicht geltend gemacht worden sind. 

(4) Rückstellungen für die Verpflichtung zu einer Zuwendung anlässlich eines Dienstjubiläums dürfen 
nur gebildet werden, wenn das Dienstverhältnis mindestens zehn Jahre bestanden hat, das 
Dienstjubiläum das Bestehen eines Dienstverhältnisses von mindestens 15 Jahren voraussetzt, 
die Zusage schriftlich erteilt ist und soweit der Zuwendungsberechtigte seine Anwartschaft nach 
dem 31. Dezember 1992 erwirbt. 

(4a) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften dürfen nicht gebildet 
werden. Das gilt nicht für Ergebnisse nach Absatz 1a Satz 2. 

(4b) Rückstellungen für Aufwendungen, die in künftigen Wirtschaftsjahren als Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts zu aktivieren sind, dürfen nicht gebildet werden. 
Rückstellungen für die Verpflichtung zur schadlosen Verwertung radioaktiver Reststoffe sowie 
ausgebauter oder abgebauter radioaktiver Anlagenteile dürfen nicht gebildet werden, soweit 
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bearbeitung oder Verarbeitung von Kernbrennstoffen 
stehen, die aus der Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe gewonnen worden sind und keine 
radioaktiven Abfälle darstellen. 

(5) Als Rechnungsabgrenzungsposten sind nur anzusetzen  
1. auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine 

bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen; 
2. auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine 

bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 
Auf der Aktivseite sind ferner anzusetzen  
1. als Aufwand berücksichtigte Zölle und Verbrauchsteuern, soweit sie auf am Abschlussstichtag 

auszuweisende Wirtschaftsgüter des Vorratsvermögens entfallen, 
2. als Aufwand berücksichtigte Umsatzsteuer auf am Abschlussstichtag auszuweisende 

Anzahlungen. 



(6) Die Vorschriften über die Entnahmen und die Einlagen, über die Zulässigkeit der Bilanzänderung, 
über die Betriebsausgaben, über die Bewertung und über die Absetzung für Abnutzung oder 
Substanzverringerung sind zu befolgen. 

 
 

§ 6a 
Pensionsrückstellung 

 
(1) Für eine Pensionsverpflichtung darf eine Rückstellung (Pensionsrückstellung) nur gebildet wer-

den, wenn und soweit 
 

1. der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende 
Pensionsleistungen hat, 

 
2. die Pensionszusage keine Pensionsleistungen in Abhängigkeit von künftigen gewinnabhängi-

gen Bezügen vorsieht und keinen Vorbehalt enthält, dass die Pensionsanwartschaft oder die 
Pensionsleistung gemindert oder entzogen werden kann, oder ein solcher Vorbehalt sich nur 
auf Tatbestände erstreckt, bei deren Vorliegen nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen unter 
Beachtung billigen Ermessens eine Minderung oder ein Entzug der Pensionsanwartschaft 
oder der Pensionsleistung zulässig ist, und 

 
3. die Pensionszusage schriftlich erteilt ist; die Pensionszusage muss eindeutige Angaben zu 

Art, Form, Voraussetzungen und Höhe der in Aussicht gestellten künftigen Leistungen ent-
halten. 

 
(2) Eine Pensionsrückstellung darf erstmals gebildet werden 
 

1. vor Eintritt des Versorgungsfalls für das Wirtschaftsjahr, in dem die Pensionszusage erteilt wird, 
frühestens jedoch für das Wirtschaftsjahr, bis zu dessen Mitte der Pensionsberechtigte das 27. 
Lebensjahr vollendet oder für das Wirtschaftsjahr, in dessen Verlauf die Pensionsanwartschaft 
gemäß den Vorschriften des Betriebsrentengesetzes unverfallbar wird, 

 
2. nach Eintritt des Versorgungsfalls für das Wirtschaftsjahr, in dem der Versorgungsfall eintritt. 

 
(3) Eine Pensionsrückstellung darf höchstens mit dem Teilwert der Pensionsverpflichtung angesetzt 

werden. Als Teilwert einer Pensionsverpflichtung gilt 
 

1. vor Beendigung des Dienstverhältnisses des Pensionsberechtigten der Barwert der künfti-
gen Pensionsleistungen am Schluss des Wirtschaftsjahrs abzüglich des sich auf denselben 
Zeitpunkt ergebenden Barwerts betragsmäßig gleich bleibender Jahresbeträge, bei einer 
Entgeltumwandlung im Sinne von § 1 Abs. 2 des Betriebsrentengesetzes mindestens je-
doch der Barwert der gemäß den Vorschriften des Betriebsrentengesetzes unverfallbaren 
künftigen Pensionsleistungen am Schluss des Wirtschaftsjahrs. Die Jahresbeträge sind so 
zu bemessen, dass am Beginn des Wirtschaftsjahrs, in dem das Dienstverhältnis begonnen 
hat, ihr Barwert gleich dem Barwert der künftigen Pensionsleistungen ist; die künftigen Pensi-
onsleistungen sind dabei mit dem Betrag anzusetzen, der sich nach den Verhältnissen am 
Bilanzstichtag ergibt. Es sind die Jahresbeträge zugrunde zu legen, die vom Beginn des Wirt-
schaftsjahrs, in dem das Dienstverhältnis begonnen hat, bis zu dem in der Pensionszusage 
vorgesehenen Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalls rechnungsmäßig aufzubringen 
sind. Erhöhungen oder Verminderungen der Pensionsleistungen nach dem Schluss des 
Wirtschaftsjahrs, die hinsichtlich des Zeitpunkts ihres Wirksamwerdens oder ihres Umfangs 
ungewiss sind, sind bei der Berechnung des Barwerts der künftigen Pensionsleistungen und 
der Jahresbeträge erst zu berücksichtigen, wenn sie eingetreten sind. Wird die Pensionszu-
sage erst nach dem Beginn des Dienstverhältnisses erteilt, so ist die Zwischenzeit für die Be-
rechnung der Jahresbeträge nur insoweit als Wartezeit zu behandeln, als sie in der Pensions-
zusage als solche bestimmt ist. Hat das Dienstverhältnis schon vor der Vollendung des 27. 
Lebensjahrs des Pensionsberechtigten bestanden, so gilt es als zu Beginn des Wirtschafts-
jahrs begonnen, bis zu dessen Mitte der Pensionsberechtigte das 27. Lebensjahr vollendet; 
in diesem Fall gilt für davor liegende Wirtschaftsjahre als Teilwert der Barwert der gemäß den 
Vorschriften des Betriebsrentengesetzes unverfallbaren künftigen Pensionsleistungen am 
Schluss des Wirtschaftsjahrs; 

 
2. nach Beendigung des Dienstverhältnisses des Pensionsberechtigten unter Aufrechterhal-

tung seiner Pensionsanwartschaft oder nach Eintritt des Versorgungsfalls der Barwert der 



künftigen Pensionsleistungen am Schluss des Wirtschaftsjahrs; Nummer 1 Satz 4 gilt sinn-
gemäß. 

 
Bei der Berechnung des Teilwerts der Pensionsverpflichtung sind ein Rechnungszinsfuss von 6 
Prozent und die anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik anzuwenden. 

 
(4) Eine Pensionsrückstellung darf in einem Wirtschaftsjahr höchstens um den Unterschied zwi-

schen dem Teilwert der Pensionsverpflichtung am Schluss des Wirtschaftsjahrs und am 
Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs erhöht werden. Soweit der Unterschiedsbetrag 
auf der erstmaligen Anwendung neuer oder geänderter biometrischer Rechnungsgrundlagen 
beruht, kann er nur auf mindestens drei Wirtschaftsjahre gleichmäßig verteilt der Pensionsrück-
stellung zugeführt werden; Entsprechendes gilt beim Wechsel auf andere biometrische Rech-
nungsgrundlagen. In dem Wirtschaftsjahr, in dem mit der Bildung einer Pensionsrückstellung 
frühestens begonnen werden darf (Erstjahr), darf die Rückstellung bis zur Höhe des Teilwerts der 
Pensionsverpflichtung am Schluss des Wirtschaftsjahrs gebildet werden; diese Rückstellung kann 
auf das Erstjahr und die beiden folgenden Wirtschaftsjahre gleichmäßig verteilt werden. Erhöht 
sich in einem Wirtschaftsjahr gegenüber dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr der Barwert der 
künftigen Pensionsleistungen um mehr als 25 Prozent, so kann die für dieses Wirtschaftsjahr 
zulässige Erhöhung der Pensionsrückstellung auf dieses Wirtschaftsjahr und die beiden folgen-
den Wirtschaftsjahre gleichmäßig verteilt werden. Am Schluss des Wirtschaftsjahrs, in dem das 
Dienstverhältnis des Pensionsberechtigten unter Aufrechterhaltung seiner Pensionsanwart-
schaft endet oder der Versorgungsfall eintritt, darf die Pensionsrückstellung stets bis zur Höhe 
des Teilwerts der Pensionsverpflichtung gebildet werden; die für dieses Wirtschaftsjahr zuläs-
sige Erhöhung der Pensionsrückstellung kann auf dieses Wirtschaftsjahr und die beiden folgen-
den Wirtschaftsjahre gleichmäßig verteilt werden. Satz 2 gilt in den Fällen der Sätze 3 bis 5 ent-
sprechend. 

 
(5) Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend, wenn der Pensionsberechtigte zu dem Pensionsver-

pflichteten in einem anderen Rechtsverhältnis als einem Dienstverhältnis steht. 
 
 

§ 9a 
Pauschbeträge für Werbungskosten 

 
Für Werbungskosten sind bei der Ermittlung der Einkünfte die folgenden Pauschbeträge abzuziehen, 
wenn nicht höhere Werbungskosten nachgewiesen werden: 
 
1. a) von den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit vorbehaltlich Buchstaben b: 

ein Arbeitnehmer-Pauschabetrag von 920 Euro; daneben sind Aufwendungen nach § 9c Abs. 
1 und 3 gesondert abzuziehen; 

 
b)  von den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit, soweit es sich um Versorgungsbezüge im 

Sinne des § 19 Abs. 2 handelt: 
ein Pauschbetrag von 102 Euro; 

 
2. von den Einnahmen aus Kapitalvermögen: 

ein Pauschbetrag von 51 Euro; 
bei Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zusammen veranlagt werden, erhöht sich dieser 
Pauschbetrag auf insgesamt 102 Euro: 
 

3. von den Einnahmen im Sinne des § 22 Nr. 1, 1a, und 5: 
ein Pauschbetrag von insgesamt 102 Euro. 
 

Der Pauschbetrag nach Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b darf nur bis zur Höhe der um den Versorgungsfrei-
betrag einschließlich des Zuschlags zum Versorgungsfreibetrag (§ 19 Abs. 2) geminderten Einnah-
men, die Pauschbeträge nach Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a, Nr. 2 und 3 dürfen nur bis zur Höhe der 
Einnahmen abgezogen werden. 

 
 



§ 10 
Sonderausgaben 

 
(1) Sonderausgaben sind die folgenden Aufwendungen, wenn sie weder Betriebsausgaben noch 

Werbungskosten sind: 
 

1. -1a. ... 
 
2. a)  Beiträge zu den gesetzlichen Rentenversicherungen oder landwirtschaftlichen Alterskassen 

sowie zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen, die den gesetzlichen Rentenversi-
cherungen vergleichbare Leistungen erbringen; 

 
b) Beiträge des Steuerpflichtigen zum Aufbau einer eigenen kapitalgedeckten Altersversor-

gung, wenn der Vertrag nur die Zahlung einer monatlichen auf das Leben des Steuerpflich-
tigen bezogenen lebenslangen Leibrente nicht vor Vollendung des 60. Lebensjahres oder 
die ergänzende Absicherung des Eintritts der Berufsunfähigkeit (Berufsunfähigkeitsrente), 
der verminderten Erwerbsfähigkeit (Erwerbsminderungsrente) oder von Hinterbliebenen 
(Hinterbliebenenrente) vorsieht; Hinterbliebene in diesem Sinne sind der Ehegatte des 
Steuerpflichtigen und die Kinder, für die er Anspruch auf Kindergeld oder einen Freibetrag 
nach § 32 Abs. 6 hat; der Anspruch auf Waisenrente darf längstens für den Zeitraum beste-
hen, in dem der Rentenberechtigte die Voraussetzungen für die Berücksichtigung als Kind 
im Sinn des § 32 erfüllt; die genannten Ansprüche dürfen nicht vererblich, nicht übertragbar, 
nicht beleihbar, nicht veräußerbar und nicht kapitalisierbar sein und es darf darüber hinaus 
kein Anspruch auf Auszahlungen bestehen. 

 
Zu den Beiträgen nach den Buchstaben a und b ist der nach § 3 Nr. 62 steuerfreie Arbeitgeber-
anteil zur gesetzlichen Rentenversicherung und ein diesem gleichgestellter steuerfreier Zuschuss 
des Arbeitgebers hinzuzurechnen. Beiträge nach § 168 Abs. 1 Nr. 1b oder 1c oder nach § 172 
Abs. 3 oder 3a des Sechsten Buches Sozialgesetzgebung werden abweichend von Satz 2 nur auf 
Antrag des Steuerpflichtigen hinzugerechnet. 
 
3. a)  Beiträge zu Versicherungen gegen Arbeitslosigkeit, zu Erwerbs- und 

Berufsunfähigkeitsversicherungen, die nicht unter Nummer 2 Satz 1 Buchstabe b fallen, zu 
Kranken-, Pflege-, Unfall- und Haftpflichtversicherungen sowie zu Risikoversicherungen, die 
nur für den Todesfall eine Leistung vorsehen; 

 
b) Beiträge zu Versicherungen im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe 

bb bis dd in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung, wenn die Laufzeit dieser Versi-
cherungen vor dem 1. Januar 2005 begonnen hat und ein Versicherungsbeitrag bis zum 31. 
Dezember 2004 entrichtet wurde; § 10 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 bis 6 und Abs. 2 Satz 2 in de am 
31. Dezember 2004 geltenden Fassung ist in diesen Fällen weiter anzuwenden. 

 
 

4.-8. ... 
 

9. 30 Prozent des Entgelts, höchstens 5000 Euro, das der Steuerpflichtige für ein Kind, für das 
er Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Abs. 6 oder auf Kindergeld hat, für dessen 
Besuch einer Schule in freier Trägerschaft oder einer überwiegend privat finanzierten 
Schule entrichtet, mit Ausnahme des Entgelts für Beherbergung, Betreuung und 
Verpflegung. Voraussetzung ist, dass die Schule in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem Staat belegen ist, auf den das Abkommen über den Europäischen 
Wirtschaftsraum Anwendung findet und die Schule zu einem von dem zuständigen 
inländischen Ministerium eines Landes, von der Kultusministerkonferenz der Länder oder 
von einer inländischen Zeugnisanerkennungsstelle anerkannten oder einem inländischen 
Abschluss an einer öffentlichen Schule als gleichwertig anerkannten allgemein bildenden 
oder berufsbildenden Schul-, Jahrgangs- oder Berufsabschluss führt. Der Besuch an einer 
anderen Einrichtung, die auf einen Schul-, Jahrgangs- oder Berufsabschluss im Sinne des 
Satzes 2 ordnungsgemäß vorbereitet, steht einem Schulbesuch im Sinne des Satzes 1 
gleich. Der Besuch einer Deutschen Schule im Ausland steht dem Besuch steht dem 
Besuch einer solchen Schule gleich, unabhängig von ihrer Belegenheit. Der Höchstbetrag 
nach Satz 1 wird für jedes Kind, bei dem die Voraussetzungen vorliegen, je Elternpaar nur 
einmal gewährt. 

 



 
(2) Voraussetzung für den Abzug der in Absatz 1 Nr. 2 und 3 bezeichneten Beträge 

(Vorsorgeaufwendungen) ist, dass Sie 
 

1. nicht in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen stehen, 
 
2. a) an Versicherungsunternehmen, die Ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung in einem Mitglied-

staat der Europäischen Gemeinschaft oder einem anderen Vertragsstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraums haben und das Versicherungsgeschäft im Inland betreiben dürfen, und 
Versicherungsunternehmen, denen die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb im Inland erteilt ist, 

 
b) an berufsständische Versorgungseinrichtungen,  
 
c) an einen Sozialversicherungsträger oder 
 
d) an einen Anbieter im Sinne des § 80 EStG. 
geleistet werden. 
 
Für nach dem 31. Dezember 2009 beginnende Veranlagungszeiträume ist für die 

Berücksichtigung von Beiträgen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe b Voraussetzung, 
dass 

1. die Beiträge zugunsten eines Vertrages geleistet wurden, der nach § 5a des 
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes zertifiziert ist; die Zertifizierung ist 
Grundlagenbescheid im Sinne des § 171 Abs. 10 der Abgabenordnung,  

2. der Steuerpflichtige spätestens bis zum Ablauf des Kalenderjahres, das auf das 
Beitragsjahr folgt, gegenüber dem Anbieter schriftlich darin eingewilligt hat, dass dieser die 
im jeweiligen Beitragsjahr zu berücksichtigenden Beiträge unter Angabe der 
Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung) und der Vertragsdaten an die 
zentrale Stelle übermittelt. Die Einwilligung gilt auch für folgende Beitragsjahre, es sei 
denn, der Steuerpflichtige widerruft die Einwilligungserklärung schriftlich gegenüber dem 
Anbieter; die Einwilligung ist vor Beginn des Kalenderjahres, für das sie erstmals nicht 
mehr gelten soll, zu widerrufen.  

Der Anbieter hat die Daten nachSatz 2 Nr. 2, wenn die Einwilligung des Steuerpflichtigen 
vorliegt, nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung an die 
zentrale Stelle zu übermitteln. Die Übermittlung erfolgt unter Angabe der Vertragsdaten, der 
Zertifizierungsnummer, des Datums der Einwilligung und der Identifikationsnummer (§ 139b 
der Abgabenordnung). § 22a Abs. 2 gilt entsprechend. Der Anbieter hat die Daten nach Ablauf 
des Beitragsjahres bis zum 28. Februar des dem Beitragsjahr folgenden Kalenderjahres zu 
übermitteln. Wird die Einwilligung nach Ablauf des Beitragsjahres, jedoch innerhalb der in Satz 
2 Nr. 2 genannten Frist abgegeben, hat er die Daten bis zum Ende des folgenden 
Kalendervierteljahres zu übermitteln. Stellt der Anbieter fest, dass die an die zentrale Stelle 
übermittelten Daten unzutreffend sind oder der zentralen Stelle ein Datensatz übermittelt 
wurde, obwohl die Voraussetzungen hierfür nicht vorlagen, hat er dies unverzüglich durch 
Übermittlung eines entsprechenden Datensatzes durch Datenfernübertragung an die zentrale 
Stelle zu korrigieren. Sind die übermittelten Daten nach Satz 2 Nr. 2 unzutreffend und werden 
sie daher nach Bekanntgabe des Steuerbescheids vom Anbieter aufgehoben oder korrigiert, 
kann der Steuerbescheid insoweit geändert werden. Werden die Daten innerhalb der Frist nach 
Satz 2 Nr. 2 und erstmalig nach Bekanntgabe des Steuerbescheids übermittelt, kann der 
Steuerbescheid ebenfalls insoweit geändert werden.  

 
(3) Vorsorgeaufwendungen nach Absatz 1 Nr. 2 Satz 2 sind bis zu 20 000 Euro zu berücksichtigen. 

Bei zusammenveranlagten Ehegatten verdoppelt sich der Höchstbetrag. Der Höchstbetrag nach 
Satz 1 oder 2 ist bei Steuerpflichtigen , die  
1. zum Personenkreis des § 10c Abs. 3 Nr. 1 und 2 gehören oder  
2. Einkünfte im Sinne des § 22 Nr. 4 erzielen und die ganz oder teilweise ohne eigene  
    Beitragsleistungen einen Anspruch auf Altersversorgung erwerben,  
um den Betrag zu kürzen, der, bezogen auf die Einnahmen aus der Tätigkeit, die die 
Zugehörigkeit zum genannten Personenkreis begründen, dem Gesamtbeitrag (Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmeranteil) zur gesetzlichen Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten 
entspricht. Beiträge nach § 168 Abs. 1 Nr. 1b oder 1c oder nach § 172 Abs. 3 oder 3a des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch vermindern den abziehbaren Betrag nach Satz 5 nur, wenn 
der Steuerpflichtige die Hinzurechnung dieser Beiträge zu den Vorsorgeaufwendungen nach § 10 



Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 beantragt hat. 
Im Kalenderjahr 2005 sind 60 Prozent der nach den Sätzen 1 bis 3 ermittelten 
Vorsorgeaufwendungen anzusetzen. Der sich danach ergebende Betrag vermindert um den nach 
§ 3 Nr. 62 steuerfreien Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Rentenversicherung und einen diesem 
gleichgestellten steuerfreien Zuschuss des Arbeitgebers ist als Sonderausgabe abziehbar. Der 
Prozentsatz in Satz 4 erhöht sich in den folgenden Kalenderjahren bis zum Kalenderjahr 2025 um 
je 2 Prozentpunkte je Kalenderjahr. 

 
(4) Vorsorgeaufwendungen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 3 können je Kalenderjahr bis 2 400 Euro 

abgezogen werden. Der Höchstbetrag beträgt 1 500 Euro bei Steuerpflichtigen, die ganz oder 
teilweise ohne eigene Aufwendungen einen Anspruch auf vollständige oder teilweise Erstattung 
oder Übernahme von Krankheitskosten haben oder für deren Krankenversicherung Leistungen im 
Sinne des § 3 Nr.14, 57 oder  62 erbracht werden. Bei zusammenveranlagten Ehegatten bestimmt 
sicht der gemeinsame Höchstbetrag aus der Summe der jedem Ehegatten unter den Vor-
aussetzungen der Sätze 1 und 2 zustehenden Höchstbeträge. 

 
(4a) Ist in den Kalenderjahren 2005 bis 2019 der Abzug der Vorsorgeaufwendungen nach Absatz 1 Nr. 

2 Buchstabe a und Nr. 3 in der für das Kalenderjahr 2004 geltenden Fassung des § 10 Abs. 3 mit 
folgenden Höchstbeträgen für den Vorwegabzug 

 
Kalender- 
jahr 

Vorwegabzug für 
den 
Steuerpflichtigen 

Vorwegabzug 
im Falle der 
Zusammen- 
veranlagung 
von Ehegatten 

2005 3 068 6 136 
2006 3 068 6 136 
2007 3 068 6 136 
2008 3 068 6 136 
2009 3 068 6 136 
2010 3 068 6 136 
2011 2 700 5 400 
2012 2 400 4 800 
2013 2 100 4 200 
2014 1 800 3 600 
2015 1 500 3 000 
2016 1 200 2 400 
2017 900 1 800 
2018 600 1 200 
2019 300 600 

 
zuzüglich des Erhöhungsbetrags nach Satz 3 günstiger, ist der sich danach ergebende Betrag 
anstelle des Abzugs nach Absatz 3 und 4 anzusetzen. 
 
Mindestens ist bei Anwendung des Satzes 1 der Betrag anzusetzen, der sich ergeben würde, 
wenn zusätzlich noch die Vorsorgeaufwendungen nach Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b in die Gün-
stigerprüfung einbezogen werden würden; der Erhöhungsbetrag nach Satz 3 ist nicht hinzuzu-
rechnen. Erhöhungsbetrag sind die Beiträge nach Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b, soweit sie nicht 
den um die Beiträge nach Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe a und den nach § 3 Nr. 62 steuerfreien 
Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Rentenversicherung und einen diesem gleichgestellten steuer-
freien Zuschuß verminderten Höchstbetrag nach Absatz 3 Satz 1 bis 3 überschreiten; Absatz 3 
Satz 4 und 6 gilt entsprechend. 

 
(5)...(8) 
 

 
 



§ 10a 

Zusätzliche Altersvorsorge 
 

(1) In der gesetzlichen Rentenversicherung Pflichtversicherte können Altersvorsorgebeiträge (§ 82) 
zuzüglich der dafür nach Abschnitt XI zustehenden Zulage 

 
in den Veranlagungszeiträumen 
2002 und 2003 bis zu  525 Euro, 
 
in den Veranlagungszeiträumen 
2004 und 2005 bis zu 1 050 Euro, 
 
in den Veranlagungszeiträumen 
2006 und 2007 bis zu 1 575 Euro, 
 
ab dem Veranlagungszeitraum 
2008 jährlich bis zu 2 100 Euro 

 

als Sonderausgaben abziehen; das Gleiche gilt für 

 
1. Empfänger von Besoldung nach dem Bundesbesoldungsgesetz oder einem 

Landesbesoldungsgesetz, 
 
2. Empfänger von Amtsbezügen aus einem Amtsverhältnis, deren Versorgungsrecht die 

entsprechende Anwendung des § 69e Abs. 3 und 4 des Beamtenversorgungsgesetzes 
vorsieht, und 

 
3. die nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 

versicherungsfrei Beschäftigten, die nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder nach § 230 Abs. 2 Satz 
2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch von der Versicherungspflicht befreiten Beschäftig-
ten, deren Versorgungsrecht die entsprechende Anwendung des § 69e Abs. 3 und 4 des 
Beamtenversorgungsgesetzes vorsieht, 

 
4. Beamte, Richter, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit, die ohne Besoldung beurlaubt sind, 

für die Zeit einer Beschäftigung, wenn während der Beurlaubung die Gewährleistung einer 
Versorgungsanwartschaft unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Satz 1 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch auf diese Beschäftigung erstreckt wird, und 

 
5. Steuerpflichtige im Sinne der Nummern 1 bis 4, die beurlaubt sind und deshalb keine Besol-

dung, Amtsbezüge oder Entgelt erhalten, sofern sie eine Anrechnung von Kindererziehungs-
zeiten nach § 56 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch in Anspruch nehmen könnten, wenn 
die Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht bestehen würde, 

 
wenn sie spätestens bis zum Ablauf des zweiten Kalenderjahres, das auf das Beitragsjahr (§ 88) 
folgt, gegenüber der zuständigen Stelle (§ 81a) schriftlich eingewilligt haben, dass diese der zent-
ralen Stelle (§ 81) jährlich mitteilt, dass der Steuerpflichtige zum begünstigten Personenkreis ge-
hört, dass die zuständige Stelle der zentralen Stelle die für die Ermittlung des Mindesteigenbei-
trags (§ 86) und die Gewährung der Kinderzulage (§ 85) erforderlichen Daten übermittelt und die 
zentrale Stelle diese Daten für das Zulageverfahren verwenden darf. Bei der Erteilung der Einwil-
ligung ist der Steuerpflichtige darauf hinzuweisen, dass er die Einwilligung vor Beginn des Kalen-
derjahres, für das sie erstmals nicht mehr gelten soll, gegenüber der zuständigen Stelle widerru-
fen kann. Versicherungspflichtige nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte sowie 
Personen, die wegen Arbeitslosigkeit bei einer inländischen Agentur für Arbeit als Arbeitsu-
chende gemeldet sind und der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung nicht unterliegen, 
weil sie eine Leistung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch nur wegen des zu berücksich-
tigenden Einkommens oder Vermögens nicht beziehen, stehen Pflichtversicherten gleich. Die 
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Steuerpflichtige, die nicht zum begünstigten 
Personenkreis nach Satz 1 oder 3 gehören und eine Rente wegen voller Erwerbsminderung oder 
Erwerbsunfähigkeit oder eine Versorgung wegen Dienstunfähigkeit aus einem der in Satz 1 oder 
3 genannten Alterssicherungssysteme beziehen, wenn unmittelbar vor dem Bezug der 
entsprechenden Leistungen der Leistungsbezieher einer der in Satz 1 genannten begünstigten 
Personengruppen angehörte; dies gilt nicht, wenn der Steuerpflichtige das 67. Lebensjahr 



vollendet hat. Bei der Ermittlung der dem Steuerpflichtigen zustehenden Zulage nach Satz 1 
bleibt die Erhöhung der Grundzulage nach § 84 Satz 2 außer Betracht. 

 
(1a) Sofern eine Zulagenummer (§ 90 Abs. 1 Satz 2) durch die zentrale Stelle oder eine 

Versicherungsnummer nach § 147 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch noch nicht vergeben 
ist, haben die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 genannten Steuerpflichtigen  über die zuständige 
Stelle eine Zulagenummer bei er zentralen Stelle zu beantragen. 

 
(2) Ist der Sonderausgabenabzug nach Absatz 1 für den Steuerpflichtigen günstiger als der Anspruch 

auf die Zulage nach Abschnitt XI, erhöht sich die unter Berücksichtigung des Sonderausgabenabzugs 
ermittelte tarifliche Einkommensteuer um den Anspruch auf Zulage. In den anderen Fällen scheidet 
der Sonderausgabenabzug aus. Die Günstigerprüfung wird von Amts wegen vorgenommen. 

 
(2a) Der Sonderausgabenabzug für nach dem 31. Dezember 2009 beginnende 

Veranlagungszeiträume setzt voraus, dass der Steuerpflichtige zuvor, spätestens bis zum Ablauf 
des zweiten Kalenderjahres, das auf das Beitragsjahr folgt, gegenüber dem Anbieter schriftlich 
darin eingewilligt hat, dass dieser im jeweiligen Beitragsjahr zu berücksichtigenden 
Altersvorsorgebeiträge unter Angabe der Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung) an 
die zentrale Stelle übermittelt. In den Fällen des Absatzes 3 Satz 2 und 3 ist die Einwilligung nach 
Satz 1 von beiden Ehegatten abzugeben. Die Einwilligung gilt auch für folgende Beitragsjahre, es 
sei denn, der Steuerpflichtige widerruft die Einwilligungserklärung schriftlich gegenüber dem 
Anbieter. Hat der Zulagenberechtigte den Anbieter nach § 89 Abs. 1a bevollmächtigt, gilt die 
Einwilligung nach Satz 1 als erteilt. Eine Einwilligung nach Satz 1 gilt auch für das jeweilige 
Beitragsjahr als erteilt, für das dem Anbieter ein Zulageantrag nach § 89 für den mittelbar 
Zulageberechtigten (§ 79 Satz 2) vorliegt. 

 
(3) Der Abzugsbetrag nach Absatz 1 steht im Fall der Veranlagung von Ehegatten nach § 26 Abs. 1 

jedem Ehegatten unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 gesondert zu. Gehört nur ein Ehe-
gatte zu dem nach Absatz 1 begünstigten Personenkreis und ist der andere Ehegatte nach § 79 
Satz 2 zulageberechtigt, sind bei dem nach Absatz 1 abzugsberechtigten Ehegatten die von beiden 
Ehegatten geleisteten Altersvorsorgebeiträge und die dafür zustehenden Zulagen bei der Anwen-
dung der Absätze 1 und 2 zu berücksichtigen. 
 
Gehören beide Ehegatten zu dem nach Absatz 1 begünstigten Personenkreis und liegt ein Fall der 
Veranlagung nach § 26 Abs. 1 vor, ist bei der Günstigerprüfung nach Absatz 2 der Anspruch auf 
Zulage beider Ehegatten anzusetzen. 

 
(4) Im Falle des Absatzes 2 Satz 1 stellt das Finanzamt die über den Zulageanspruch nach Ab-

schnitt XI hinausgehende Steuerermäßigung gesondert fest und teilt diese der zentralen Stelle (§ 
81) mit; § 10d Abs. 4 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. Sind Altersvorsorgebeiträge zu Gunsten von 
mehreren Verträgen geleistet worden, erfolgt die Zurechnung im Verhältnis der nach Absatz 1 
berücksichtigten Altersvorsorgebeiträge. Ehegatten ist der nach Satz 1 festzustellende Betrag 
auch im Falle der Zusammenveranlagung jeweils getrennt zuzurechnen; die Zurechnung erfolgt 
im Verhältnis der nach Absatz 1 berücksichtigten Altersvorsorgebeiträge. Werden Altersvorsor-
gebeiträge nach Absatz 3 Satz 2 berücksichtigt, die der nach § 79 Satz 2 zulageberechtigte Ehe-
gatte zu Gunsten eines auf seinen Namen lautenden Vertrages geleistet hat, ist die hierauf ent-
fallende Steuerermäßigung dem Vertrag zuzurechnen, zu dessen Gunsten die Altersvorsorgebei-
träge geleistet wurden. Die Übermittlung an die zentrale Stelle erfolgt unter Angabe der Ver-
tragsnummer  und der Identifikationsnummer (§ 139 der Abgabenordnung) sowie der Zulage- 
oder Versicherungsnummer nach § 147 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch. 

 
(5) Der Steuerpflichtige hat die zu berücksichtigenden Altersvorsorgebeiträge bis zum 

Anlagezeitraum 2009 durch eine vom Anbieter auszustellende Bescheinigung nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck nachzuweisen. Diese Bescheinigung nach Satz 1 ist auch 
auszustellen, wenn im Falle der mittelbaren Zulageberechtigung (§ 79 Satz 2) keine 
Altersvorsorgebeiträge geleistet wurden. Ist die Bescheinigung unzutreffend und wird sie daher 
nach Bekanntgabe des Steuerbescheids vom Anbieter aufgehoben oder korrigiert, kann der 
Steuerbescheid insoweit geändert werden. Die übrigen Voraussetzungen für den 
Sonderausgabenabzug nach den Absätzen 1 bis 3 werden im Wege der Datenerhebung und 
des automatisierten Datenabgleichs nach § 91 überprüft. Für nach dem 31. Dezember 2009 
beginnende Beitragsjahre hat der Anbieter, soweit die Einwilligung des Steuerpflichtigen nach 
Absatz 2a vorliegt, die zu berücksichtigenden Altersvorsorgebeiträge nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung an die zentrale Stelle zu übermitteln. 
Die Übermittlung erfolgt unter Angabe der Vertragsdaten, des Datums der Einwilligung nach 



Absatz 2a, der Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung) sowie der Zulage- oder der 
Versicherungsnummer nach § 147 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch. § 22a Abs. 2 gilt 
entsprechend. Die Übermittlung erfolgt auch dann, wenn im Fall der mittelbaren 
Zulagenberechtigung (§79 Satz 2) keine Altersvorsorgebeiträge geleistet worden sind. Der 
Anbieter hat die Daten nach Ablauf des Beitragsjahres bis zum 28. Februar des dem Beitragsjahr 
folgenden Kalenderjahres zu übermitteln. Wird die Einwilligung nach Ablauf des Beitragsjahres, 
jedoch innerhalb der in Satz 2a Satz 1 genannten Frist abgegeben, hat er die Daten bis zum Ende 
des folgenden Kalendervierteljahres zu übermitteln. Stellt der Anbieter fest, dass 
1. die an die zentrale Stelle übermittelten Daten unzutreffend sind oder  
2. der zentralen Stelle ein Datensatz übermittelt wurde, obwohl die Voraussetzungen hierfür nicht 
vorlagen, 
hat er dies unverzüglich durch Übermittlung eines entsprechenden Datensatzes durch 
Datenfernübertragung an die zentrale Stelle zu korrigieren. Sind die Daten nach Satz 4 
unzutreffend und werden sie daher nach Bekanntgabe des Steuerbescheids vom Anbieter 
aufgehoben oder korrigiert, kann der Steuerbescheid entsprechend geändert werden. Werden die 
Daten innerhalb der Frist nach den Sätzen 8 und 9 und nach der Bekanntgabe des 
Steuerbescheids übermittelt, kann der Steuerbescheid insoweit geändert werden.  

 
 

§ 10c 

Sonderausgaben-Pauschbetrag, Vorsorgepauschale 
 

(1) Für Sonderausgaben nach § 9c und § 10 Abs. 1 Nr.1, 1a, 4, 6, 7 und 9 und nach § 10b wird ein 
Pauschbetrag von 36 Euro abgezogen (Sonderausgaben-Pauschbetrag), wenn der 
Steuerpflichtige nicht höhere Aufwendungen nachweist. 

 
(2) Hat der Steuerpflichtige Arbeitslohn bezogen, wird für die Vorsorgeaufwendungen (§ 10 Abs. 1 Nr. 

2 und 3) eine Vorsorgepauschale abgezogen, wenn der Steuerpflichtige nicht Aufwendungen 
nachweist, die zu einem höheren Abzug führen. Die Vorsorgepauschale ist die Summe aus 
 
1. dem Betrag, der bezogenen auf den Arbeitslohn, 50 Prozent des Beitrags in der Rentenver-

sicherung der Arbeiter und Angestellten entspricht, und 
 
2. 11 Prozent des Arbeitslohns, jedoch höchstens 1 500 Euro. 
 
Arbeitslohn im Sinne der Sätze 1 und 2 ist der um den Versorgungsfreibetrag (§ 19 Abs. 2) und 
den Altersentlastungsbetrag (§ 24a) verminderte Arbeitslohn. In den Kalenderjahren 2005 bis 
2024 ist die Vorsorgepauschale mit der Maßgabe zu ermitteln, dass im Kalenderjahr 2005 der 
Betrag, der sich nach Satz 2 Nr. 1 ergibt, auf 20 Prozent begrenzt und dieser Prozentsatz in 
jedem folgenden Kalenderjahr um je 4 Prozentpunkte erhöht wird. 

 
(3) Für Arbeitnehmer, die während des ganzen oder eines Teils des Kalenderjahres 

 
1. in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungsfrei oder auf Antrag des Arbeitgebers 

von der Versicherungspflicht befreit waren und denen für den Fall ihres Ausscheidens aus der 
Beschäftigung auf Grund des Beschäftigungsverhältnisses eine lebenslängliche Versorgung 
oder an deren Stelle eine Abfindung zusteht oder die in der gesetzlichen Rentenversicherung 
nachzuversichern sind oder 
 

2. nicht der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht unterliegen, eine Berufstätigkeit ausgeübt 
und im Zusammenhang damit auf Grund vertraglicher Vereinbarungen Anwartschaftsrechte 
auf eine Altersversorgung erworben haben oder  
 

3. Versorgungsbezüge im Sinne des § 19 Abs. 2 Nr. 1 erhalten haben oder 
 

4. Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten haben, 
 
beträgt die Vorsorgepauschale 11 Prozent des Arbeitslohns, jedoch höchstens 1.500 Euro. 
 

(4) Im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten zur Einkommensteuer sind die Euro-Beträge 
nach Absatz 1, 2 Satz 2 Nr. 2 sowie Absatz 3 zu verdoppeln und Absatz 2 Satz 3 auf den Ar-



beitslohn jedes Ehegatten gesondert anzuwenden. Wenn beide Ehegatten Arbeitslohn bezogen 
haben, ist eine Vorsorgepauschale abzuziehen, die sich ergibt aus der Summe 
 
1. des Betrags, der sich nach Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 in Verbindung mit Satz 3 für einen nicht un-

ter Absatz 3 fallenden Ehegatten ergibt, und 
 

2. 11 Prozent der Summe der Arbeitslöhne beider Ehegatten, höchstens jedoch 3 000 Euro. 
 
Satz 1 Nr. 1 gilt auch, wenn die tarifliche Einkommensteuer nach § 32a Abs. 6 zu ermitteln ist. 
 

(5) Soweit in den Kalenderjahren 2005 bis 2019 die Vorsorgepauschale nach der für das Kalender-
jahr 2004 geltenden Fassung des § 10c Abs. 2 bis 4 günstiger ist, ist diese mit folgenden Höchst-
beträgen anzuwenden: 
 

Kalender- 
jahr 

Betrag 
nach 
§ 10c 
Abs. 2 
Satz 2 
Nr. 1 in 
Euro 

Betrag 
nach 
§ 10c 
Abs. 2 
Satz 2 
Nr. 2 in 
Euro 

Betrag 
nach 
§ 10c 
Abs. 2 
Satz 2 
Nr. 3 in 
Euro 

Betrag 
Nach 
§10c 
Abs. 3 
in Euro 

2005 3 068 1 334 667 1 134 
2006 3 068 1 334 667 1 134 
2007 3 068 1 334 667 1 134 
2008 3 068 1 334 667 1 134 
2009 3 068 1 334 667 1 134 
2010 3 068 1 334 667 1 134 
2011 2 700 1 334 667 1 134 
2012 2 400 1 334 667 1 134 
2013 2 100 1 334 667 1 134 
2014 1 800 1 334 667 1 134 
2015 1 500 1 334 667 1 134 
2016 1 200 1 334 667 1 134 
2017 900 1 334 667 1 134 
2018 600 1 334 667 1 134 
2019 300 1 334 667 1 134 

 
 

§ 19 

Nichtselbständige Arbeit 
 

(1) Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören 
 

1. Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen und andere Bezüge und Vorteile für eine 
Beschäftigung im öffentlichen oder privaten Dienst; 
 

2. Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisengelder und andere Bezüge und Vorteile aus 
früheren Dienstleistungen; 
 

3. laufende Beiträge und laufende Zuwendungen des Arbeitgebers aus einem bestehenden 
Dienstverhältnis an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder für eine Direktversiche-
rung für eine betriebliche Altersversorgung. Zu den Einkünften aus nichtselbstständiger Ar-
beit gehören auch Sonderzahlungen, die der Arbeitgeber neben den laufenden Beiträgen 
und Zuwendungen an eine Versorgungseinrichtung leistet; Sonderzahlungen des Arbeitge-
bers sind insbesondere Zahlungen an eine Pensionskasse anlässlich 
 
a) seines Ausscheidens aus einer nicht im Wege der Kapitaldeckung finanzierten betriebli-
chen Altersversorgung, 
 
b) des Wechsels von einer nicht im Wege der Kapitaldeckung zu einer anderen nicht im 
Wege der Kapitaldeckung finanzierten betrieblichen Altersversorgung, 
 



c) der Umstellung der Finanzierung auf Kapitaldeckung oder 
 
d) der Systemumstellung einer nicht im Wege der Kapitaldeckung finanzierten betrieblichen 
Altersversorgung auf der Finanzierungs- oder Leistungsseite, die der Finanzierung der zum 
Zeitpunkt der Systemumstellung bestehenden Versorgungsverpflichtungen oder 
-anwartschaften dienen. 
 
In den Fällen des Satzes 2 Buchstabe b und d ist bei laufenden und wiederkehrenden Zah-
lungen entsprechend dem periodischen Bedarf nur von Sonderzahlungen auszugehen, 
soweit die Bemessung der Zahlungsverpflichtungen des Arbeitgebers in das Versorgungs-
system nach der Umstellung die Bemessung der Zahlungsverpflichtung zum Zeitpunkt des 
Wechsels oder der Systemumstellung übersteigt. 

 
Es ist gleichgültig, ob es sich um laufende oder um einmalige Bezüge handelt und ob ein 
Rechtsanspruch auf sie besteht. 

 
(2) Von Versorgungsbezügen bleiben ein nach einem Prozentsatz ermittelter, auf einen Höchstbetrag 

begrenzter Betrag (Versorgungsfreibetrag) und ein Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag steuer-
frei. Versorgungsbezüge sind 

 
1. das Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengeld, der Unterhaltsbetrag oder ein gleichartiger Bezug 

 
a) auf Grund beamtenrechtlicher oder entsprechender gesetzlicher Vorschriften, 

 
b) nach beamtenrechtlichen Grundsätzen von Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Verbänden von Körperschaften 
 

oder 
 

2. in anderen Fällen Bezüge und Vorteile aus früheren Dienstleistungen wegen Erreichens einer 
Altersgrenze, verminderter Erwerbsfähigkeit oder Hinterbliebenenbezüge; Bezüge wegen Er-
reichens einer Altersgrenze gelten erst dann als Versorgungsbezüge, wenn der Steuerpflich-
tige das 63. Lebensjahr oder, wenn er schwerbehindert ist, das 60. Lebensjahr vollendet hat. 

 
Der maßgebende Prozentsatz, der Höchstbetrag des Versorgungsfreibetrags und der Zuschlag 
zum Versorgungsfreibetrag sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen: 



 
Versorgungs- 
freibetrag 

Jahr des 
Versorgungs- 
beginns in v.H. der 

Versor- 
gungs- 
bezüge 

Höchst- 
betrag 
in Euro 

Zuschlag 
zum Versor- 
gungsfrei- 
betrag 
 
in Euro 

bis 2005 40,0 3 000 900 
ab 2006 38,4 2 880 864 
2007 36,8 2 760 828 
2008 35,2 2 640 792 
2009 33,6 2 520 756 
2010 32,0 2 400 720 
2011 30,4 2 280 684 
2012 28,8 2 160 648 
2013 27,2 2 040 612 
2014 25,6 1 920 576 
2015 24,0 1 800 540 
2016 22,4 1 680 504 
2017 20,8 1 560 468 
2018 19,2 1 440 432 
2019 17,6 1 320 396 
2020 16,0 1 200 360 
2021 15,2 1 140 342 
2022 14,4 1 080 324 
2023 13,6 1 020 306 
2024 12,8 960 288 
2025 12,0 900 270 
2026 11,2 840 252 
2027 10,4 780 234 
2028 9,6 720 216 
2029 8,8 660 198 
2030 8,0 600 180 
2031 7,2 540 162 
2032 6,4 480 144 
2033 5,6 420 126 
2034 4,8 360 108 
2035 4,0 300 90 
2036 3,2 240 72 
2037 2,4 180 54 
2038 1,6 120 36 
2039 0,8 60 18 
2040 0,0 0 0 

 
Bemessungsgrundlage für den Versorgungsfreibetrag ist 

 
a) bei Versorgungsbeginn vor 2005  

das Zwölffache des Versorgungsbezugs für Januar 2005, 
 

b) bei Versorgungsbeginn ab 2005  
das Zwölffache des Versorgungsbezugs für den ersten vollen Monat, 

 
 

jeweils zuzüglich voraussichtlicher Sonderzahlungen im Kalenderjahr, auf die zu diesem Zeitpunkt 
ein Rechtsanspruch besteht. Der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag darf nur bis zur Höhe der 
um den Versorgungsfreibetrag geminderten Bemessungsgrundlage berücksichtigt werden. Bei 
mehreren Versorgungsbezügen mit unterschiedlichem Bezugsbeginn bestimmen sich der insge-
samt berücksichtigungsfähige Höchstbetrag des Versorgungsfreibetrags und der Zuschlag zum 
Versorgungsfreibetrag nach dem Jahr des Beginns des ersten Versorgungsbezugs. Folgt ein 
Hinterbliebenenbezug einem Versorgungsbezug, bestimmen sich der Prozentsatz, der Höchstbe-



trag des Versorgungsfreibetrages und der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag für den Hinter-
bliebenenbezug nach dem Jahr des Beginns des Versorgungsbezugs. Der nach den Sätzen 3 bis 
7 berechnete Versorgungsfreibetrag und Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag gelten für die 
gesamte Laufzeit des Versorgungsbezugs. Regelmäßige Anpassungen des Versorgungsbezugs 
führen nicht zu einer Neuberechnung. Abweichend hiervon sind der Versorgungsfreibetrag und 
der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag neu zu berechnen, wenn sich der Versorgungsbezug 
wegen Anwendung von Anrechnungs-, Ruhens-, Erhöhungs- oder Kürzungsregelungen erhöht 
oder vermindert. In diesen Fällen sind die Sätze 3 bis 7 mit dem geänderten Versorgungsbezug 
als Bemessungsgrundlage im Sinne des Satzes 4 anzuwenden; im Kalenderjahr der Änderung 
sind der höchste Versorgungsfreibetrag und Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag maßgebend. 
Für jeden vollen Kalendermonat, für den keine Versorgungsbezüge gezahlt werden, ermäßigen 
sich der Versorgungsfreibetrag und der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag in diesem Kalen-
derjahr um je ein Zwölftel.“ 

 
 

§ 20 
Kapitalvermögen 

 
(1) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören  

 
1.- 5. ….. 

 
6. der Unterschiedsbetrag zwischen der Versicherungsleistung und der Summe der auf sie 

entrichteten Beiträge (Erträge) im Erlebensfall oder bei Rückkauf des Vertrags bei Rentenver-
sicherungen mit Kapitalwahlrecht, soweit nicht die lebenslange Rentenzahlung gewählt und 
erbracht wird, und bei Kapitalversicherungen mit Sparanteil, wenn der Vertrag nach dem 31. 
Dezember 2004 abgeschlossen worden ist. Wird die Versicherungsleistung nach Vollendung 
des 60. Lebensjahres des Steuerpflichtigen und nach Ablauf von zwölf Jahren seit dem Ver-
tragsabschluss ausgezahlt, ist die Hälfte des Unterschiedsbetrages anzusetzen. Die Sätze 1 
und 2 sind auf Erträge aus fondsgebundenen Lebensversicherungen, auf Erträge im Erle-
bensfall bei Rentenversicherungen ohne Kapitalwahlrecht, soweit keine lebenslange Renten-
zahlung vereinbart und erbracht wird, und auf Erträge bei Rückkauf des Vertrages bei Ren-
tenversicherungen ohne Kapitalwahlrecht entsprechend anzuwenden. Ist in einem 
Versicherungsvertrag eine gesonderte Verwaltung von speziell für diesen Vertrag 
zusammengestellten Kapitalanlagen vereinbart, die nicht auf öffentlich vertriebene 
Investmentfondsanteile oder Anlagen, die die Entwicklung eines veröffentlichten Indexes 
abbilden, beschränkt ist, und kann der wirtschaftlich Berechtigte unmittelbar oder mittelbar 
über die Veräußerung der Vermögensgegenstände und die Wiederanlage der Erlöse 
bestimmen (vermögensverwaltender Versicherungsvertrag), sind die dem 
Versicherungsunternehmen zufließenden Erträge dem wirtschaftlich Berechtigten aus dem 
Versicherungsvertrag zuzurechnen; Sätze 1 bis 4 sind nicht anzuwenden. Satz 2 ist nicht 
anzuwenden, wenn 
a) in einem Kapitallebensversicherungsvertrag mit vereinbarter laufenderBeitragszahlung in 

mindestens gleich bleibender Höhe bis zum Zeitpunkt des Erlebensfalls die vereinbarte 
Leistung bei Eintritt des versicherten Risikos weniger als 50 Prozent der Summe der für 
die gesamte Vertragsdauer zu zahlenden Beiträge beträgt und  

b) bei einem Kapitallebensversicherungsvertrag die vereinbarte Leistung bei Eintritt des 
versicherten Risikos das Deckungskapital oder den Zeitwert der Versicherung spätestens 
fünf Jahre nach Vertragsabschluss nicht um mindestens zehn Prozent des 
Deckungskapitals, des Zeitwerts oder der Summe der gezahlten Beiträge übersteigt. 
Dieser Prozentsatz darf bis zum Ende der Vertragslaufzeit in jährlich gleichen Schritten 
auf Null sinken; 

 
7. - 10. ….. 

 
(2) – (4) …. 
 



 
§ 22 

Arten der sonstigen Einkünfte 
 

Sonstige Einkünfte sind  

 
1. Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, soweit sie nicht zu den in § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 

bezeichneten Einkunftsarten gehören; § 15b ist sinngemäß anzuwenden.Werden die Bezüge 
freiwillig oder auf Grund einer freiwillig begründeten Rechtspflicht oder einer gesetzlich 
unterhaltsberechtigten Person gewährt, so sind sie nicht dem Empfänger zuzurechnen 

 
a) Bezüge, die von einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse 

außerhalb der Erfüllung steuerbegünstigter Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 der 
Abgabenordnung gewährt werden, und 

b) Bezüge im Sinne des § 1 der Verordnung über die Steuerbegünstigung von Stiftungen, die 
an die Stelle von Familienfideikommissen getreten sind, in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 611-4-3, veröffentlichten bereinigten Fassung. 

 

Zu den in Satz 1 bezeichneten Einkünften gehören auch 

 
a) Leibrenten und andere Leistungen, 

 
aa) die aus den gesetzlichen Rentenversicherungen, den landwirtschaftlichen Alterskassen, 

den berufsständischen Versorgungseinrichtungen und aus Rentenversicherungen im 
Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b erbracht werden, soweit sie jeweils der Be-
steuerung unterliegen. Bemessungsgrundlage für den der Besteuerung unterliegenden 
Anteil ist der Jahresbetrag der Rente. 
 
Der der Besteuerung unterliegende Anteil ist nach dem Jahr des Rentenbeginns und 
dem in diesem Jahr maßgebenden Prozentsatz aus der nachstehenden Tabelle zu ent-
nehmen: 



 
Jahr des 
Rentenbeginns 
 

Besteuerungsanteil 
in v.H. 

bis 2005 50 
ab 2006 52 
2007 54 
2008 56 
2009 58 
2010 60 
2011 62 
2012 64 
2013 66 
2014 68 
2015 70 
2016 72 
2017 74 
2018 76 
2019 78 
2020 80 
2021 81 
2022 82 
2023 83 
2024 84 
2025 85 
2026 86 
2027 87 
2028 88 
2029 89 
2030 90 
2031 91 
2032 92 
2033 93 
2034 94 
2035 95 
2036 96 
2037 97 
2038 98 
2039 99 
2040 100 

 
Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Jahresbetrag der Rente und dem der Besteue-
rung unterliegenden Anteil der Rente ist der steuerfreie Teil der Rente. Dieser gilt ab 
dem Jahr, das dem Jahr des Rentenbeginns folgt, für die gesamte Laufzeit  des Ren-
tenbezugs. Abweichend hiervon ist der steuerfreie Teil der Rente bei einer Veränderung 
des Jahresbetrags der Rente in dem Verhältnis anzupassen, in dem der veränderte 
Jahresbetrag der Rente zum Jahresbetrag der Rente steht, der der Ermittlung des steu-
erfreien Teils der Rente zugrunde liegt. Regelmäßige Anpassungen des Jahresbetrags 
der Rente führen nicht zu einer Neuberechnung und bleiben bei einer Neuberechnung 
außer Betracht. Folgen nach dem 31. Dezember 2004 Renten aus derselben Versiche-
rung einander nach, gilt für die spätere Rente Satz 3 mit der Maßgabe, dass sich der 
Prozentsatz nach dem Jahr richtet, dass sich ergibt, wenn die Laufzeit der vorherge-
henden Renten von dem Jahr des Beginns der späteren Rente abgezogen wird; der 
Prozentsatz kann jedoch nicht niedriger bemessen werden als der für das Jahr 2005; 
 

bb) die nicht solche im Sinne des Doppelbuchstaben aa sind und bei denen in den einzel-
nen Bezügen Einkünfte aus Erträgen des Rentenrechts enthalten sind. Dies gilt auf An-
trag auch für Leibrenten und andere Leistungen, soweit diese auf bis zum 31. Dezem-
ber 2004 geleisteten Beiträgen beruhen, welche oberhalb des Betrags des Höchstbei-
trags zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt wurden; der Steuerpflichtige muss 



nachweisen, dass der Betrag des Höchstbeitrags mindestens zehn Jahre überschritten 
wurde. Als Ertrag des Rentenrechts gilt für die gesamte Dauer des Rentenbezugs der 
Unterschiedsbetrag zwischen dem Jahresbetrag der Rente und dem Betrag, der sich 
bei gleichmäßiger Verteilung des Kapitalwerts der Rente auf ihre voraussichtliche Lauf-
zeit ergibt; dabei ist der Kapitalwert nach dieser Laufzeit zu berechnen. Der Ertrag des 
Rentenrechts (Ertragsanteil) ist aus der nachstehenden Tabelle zu entnehmen: 
 

Bei 
Beginn 
der Rente 
vollen- 
detes 
Lebens- 
jahr des  
Renten- 
berech- 
tigten 

Ertrags- 
anteil 
in 
v.H. 

Bei 
Beginn 
der Rente 
vollen- 
detes 
Lebens- 
jahr des  
Renten- 
berech- 
tigten 

Ertrags- 
anteil 
in 
v.H. 

0 bis 1 59 51 bis 52 29 
2 bis 3 58 53 28 
4 bis 5 57 54 27 
6 bis 8 56 55 bis 56 26 
9 bis 10 55 57 25 
11 bis 12 54 58 24 
13 bis 14 53 59 23 
15 bis 16 52 60 bis 61 22 
17 bis 18 51 62 21 
19 bis 20 50 63 20 
21 bis 22 49 64 19 
23 bis 24 48 65 bis 66 18 
25 bis 26 47 67 17 
27 46 68 16 
28 bis 29 45 69 bis 70 15 
30 bis 31 44 71 14 
32 43 72 bis 73 13 
33 bis 34 42 74 12 
35 41 75 11 
36 bis 37 40 76 bis 77 10 
38 39 78 bis 79 9 
39 bis 40 38 80 8 
41 37 81 bis 82 7 
42 36 83 bis 84 6 
43 bis 44 35 85 bis 87 5 
45 34 88 bis 91 4 
46 bis 47 33 92 bis 93 3 
48 32 94 bis 96 2 
49 31 ab 97 1 
50 30   

 
Die Ermittlung des Ertrags aus Leibrenten, die vor dem 1. Januar 1955 zu laufen be-
gonnen haben, und aus Renten, deren Dauer von der Lebenszeit mehrerer Personen 
oder einer anderen Person als des Rentenberechtigten abhängt, sowie aus Leibrenten, 
die auf eine bestimmte Zeit beschränkt sind, wird durch eine Rechtsverordnung be-
stimmt: 

 
b) Einkünfte aus Zuschüssen und sonstigen Vorteilen, die als wiederkehrende Bezüge ge-

währt werden; 
 

1a. bis 4. ... 
 

5. Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen, Pensionsfonds, Pensionskassen und 
Direktversicherungen. Soweit die Leistungen nicht auf Beiträgen, auf die § 3 Nr. 63, § 10a 



oder Abschnitt XI angewendet wurden, nicht auf Zulagen im Sinne des Abschnitts XI, nicht auf 
Zahlungen im Sinne des § 92a Abs. 2 Satz 4 Nr. 1 und des § 92a Abs. 3 Satz 9 Nr. 2, nicht auf 
steuerfreien Leistungen nach § 3 Nr. 66 und nicht auf Ansprüchen beruhen, die durch steuer-
freie Zuwendungen nach § 3 Nr. 56 erworben wurden,  
 
a)  ist bei lebenslangen Renten sowie bei Berufsunfähigkeits-, Erwerbsminderungs- und Hinter-

bliebenenrenten Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a entsprechend anzuwenden, 
 

b)  ist bei Leistungen aus Versicherungsverträgen, Pensionsfonds, Pensionskassen und 
Direktversicherungen, die nicht solche nach Buchstabe a sind, § 20 Abs. 1 Nr. 6 in der 
jeweils für den Vertrag geltenden Fassung entsprechend anzuwenden, 
 

c)  unterliegt bei anderen Leistungen der Unterschiedsbetrag zwischen der Leistung und der 
Summe der auf sie entrichteten Beiträge der Besteuerung; § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 
 

In den Fällen des § 93 Abs. 1 Satz 1 und 2 gilt das ausgezahlte geförderte Altersvorsorgever-
mögen nach Abzug der Zulagen im Sinne des Abschnittes XI als Leistung im Sinne des Satzes 
2. Als Leistung im Sinne des Satzes 1 gilt auch der Verminderungsbetrag nach § 92a Abs. 2 
Satz 5 und der Auflösungsbetrag nach § 92a Abs. 3 Satz 5.5Der Auflösungsbetrag nach § 92a 
Abs. 2 Satz 6 wird zu 70 Prozent als Leistung nach Satz 1 erfasst.6 Tritt nach dem Beginn der 
Auszahlungsphase der Fall des § 92a Abs. 3 Satz 1 ein, dann ist  
 
a) innerhalb eines Zeitraums bis zum zehnten Jahr nach dem Beginn der Auszahlungsphase 

das Eineinhalbfache, 
 
b) innerhalb eines Zeitraums zwischen dem zehnten und 20. Jahr nach dem Beginn der 

Auszahlungsphase das Einfache 
 
des nach Satz 5 noch nicht erfassten Auflösungsbetrags als Leistung nach Satz 1 zu erfassen; 
§ 92a Abs. 3 Satz 9 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass als noch nicht zurückgeführter 
Betrag im Wohnförderkonto der noch nicht erfasste Auflösungsbetrag gilt.7Bei erstmaligem 
Bezug von Leistungen, in den Fällen des § 93 Abs. 1 sowie bei Änderung der im Kalenderjahr 
auszuzahlenden Leistung hat der Anbieter (§ 80) nach Ablauf des Kalenderjahres dem 
Steuerpflichtigen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck den Betrag der im abgelaufenen 
Kalenderjahr zugeflossenen Leistungen im Sinne der Sätze 1 bis 6 je gesondert mitzuteilen.8In 
den Fällen des § 92a Abs. 2 Satz 10 erster Halbsatz erhält der Steuerpflichtige die Angaben 
nach Satz 7 von der zentralen Stelle (§ 81). Werden dem Steuerpflichtigen Abschluss- und 
Vertriebskosten eines Altersvorsorgevertrages erstattet, gilt der Erstattungsbetrag als Leistung 
im Sinne des Satzes 1. 

 
 

§ 22a 
 

Rentenbezugsmitteilungen an die zentrale Stelle 
 
(1) Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, der Gesamtverband der landwirtschaftlichen 

Alterskassen für die Träger der Alterssicherung der Landwirte, die berufsständischen Versor-
gungseinrichtungen, die Pensionskassen, die Pensionsfonds, die Versicherungsunternehmen, die 
Unternehmen, die Verträge im Sinne des §; 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b anbieten, und die An-
bieter im Sinne des § 80 (Mitteilungspflichtige) haben der zentralen Stelle § 81) bis zum 1. März 
des Jahres, das auf das Jahr folgt, in dem eine Leibrente oder andere Leistung nach § 22 Nr. 1 
Satz 3 Buchstabe a und § 22 Nr. 5 einem Leistungsempfänger zugeflossen ist, folgende Daten zu 
übermitteln (Rentenbezugsmitteilung): 

 
1. Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung), Familienname, Vorname und 

Geburtsdatum des Leistungsempfängers 
 

2. je gesondert den Betrag der Leibrenten und anderen Leistungen im Sinne des § 22 Nr. 1 Satz 3 
Buchstabe a Doppelbuchstabe aa, bb Satz 4 und Doppelbuchstabe bb Satz 5 in Verbindung 
mit § 55 Abs. 2 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung sowie im Sinne des § 22 Nr. 
5. Der im Betrag der Rente enthaltene Teil, der ausschließlich auf einer Anpassung der Rente 
beruht, ist gesondert mitzuteilen 
 



3. Zeitpunkt des Beginns und des Endes des jeweiligen Leistungsbezugs; folgen nach dem 31. 
Dezember 2004 Renten aus derselben Versicherung einander nach, ist auch die Laufzeit der 
vorhergehenden Renten mitzuteilen 
 

4. Bezeichnung und Anschrift des Mitteilungspflichtigen. 
 

Die Datenübermittlung hat nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertra-
gung zu erfolgen. Im Übrigen ist § 150 Abs. 6 der Abgabenordnung entsprechend anzuwenden.  
 

(2) Der Leistungsempfänger hat dem Mitteilungspflichtigen seine Identifikationsnummer mitzuteilen. 
Teilt der Leistungsempfänger die Identifikationsnummer dem Mitteilungspflichtigen trotz Aufforde-
rung nicht mit, übermittelt das Bundeszentralamt für Steuern dem Mitteilungspflichtigen auf des-
sen Anfrage die Identifikationsnummer des Leistungsempfängers; weitere Daten dürfen nicht 
übermittelt werden. In der Anfrage dürfen nur die in § 139b Abs. 3 der Abgabenordnung genann-
ten Daten des Leistungsempfängers angegeben werden, soweit sie dem Mitteilungspflichtigen 
bekannt sind. Die Anfrage des Mitteilungspflichtigen und die Antwort des Bundeszentralamtes für 
Steuern sind über die zentrale Stelle zu übermitteln. Die zentrale Stelle führt eine ausschließlich 
automatisierte Prüfung der ihr übermittelten Daten daraufhin durch, ob sie vollständig und 
schlüssig sind und ob das vorgeschriebene Datenformat verwendet worden ist. Sie speichert die 
Daten des Leistungsempfängers nur für Zwecke dieser Prüfung bis zur Übermittlung an das 
Bundeszentralamt für Steuern oder an den Mitteilungspflichtigen. Die Daten sind für die 
Übermittlung zwischen der zentralen Stelle und dem Bundeszentralamt für Steuern zu 
verschlüsseln. Für die Anfrage gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend. Der Mitteilungspflichtige darf die 
Identifikationsnummer nur verwenden, soweit dies für die Erfüllung der Mitteilungspflicht nach 
Absatz 1 Satz 1 erforderlich ist. 
 

(3) Der Mitteilungspflichtige hat den Leistungsempfänger jeweils darüber zu unterrichten, dass die 
Leistung der zentralen Stelle mitgeteilt wird. 

 
(4) Die zentrale Stelle (§ 81) kann bei den Mitteilungspflichtigen ermitteln, ob sie ihre Pflichten nach 
Absatz 1 Satz 1 erfüllt haben. Die §§ 193 bis 203 der Abgabenordnung gelten sinngemäß. Auf 
Verlangen der zentralen Stelle haben die Mitteilungspflichtigen ihre Unterlagen, soweit sie im Ausland 
geführt und aufbewahrt werden, verfügbar zu machen. 
 
 

§ 24a 
 

Altersentlastungsbetrag 
 

Der Altersentlastungsbetrag ist bis zu einem Höchstbetrag im Kalenderjahr ein nach einem 
Prozentsatz ermittelter Betrag des Arbeitslohns und der positiven Summe der Einkünfte, die 
nicht solche aus nichtselbständiger Arbeit sind. Bei der Bemessung des Betrags bleiben 
außer Betracht: 
1. Versorgungsbezüge im Sinne des § 19 Abs. 2;  
2. Einkünfte aus Leibrenten im Sinne des § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a; 
3. Einkünfte im Sinne des § 22 Nr. 4 Satz 4 Buchstabe b; 
4. Einkünfte im Sinne des § 22 Nr. 5 Satz 1, soweit § 52 Abs. 34c anzuwenden ist; 
5. Einkünfte im Sinne des § 22 Nr. 5 Satz 2 Buchstabe a. 
Der Altersentlastungsbetrag wird einem Steuerpflichtigen gewährt, der vor dem Beginn des 
Kalenderjahres, in dem er sein Einkommen bezogen hat, das 64. Lebensjahr vollendet hatte. 
Im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten zur Einkommensteuer sind die Sätze 1 bis 
3 für jeden Ehegatten gesondert anzuwenden. Der maßgebende Prozentsatz und der Höchst-
betrag des Altersentlastungsbetrags sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen: 



 
Altersentlastungsbetrag Das auf die 

Vollendung des 
64. Lebensjahres 
folgende  
Kalenderjahr 

in v.H. der 
Einkünfte 

Höchstbetrag 
in Euro 

2005 40,0 1 900 
2006 38,4 1 824 
2007 36,8 1 748 
2008 35,2 1 672 
2009 33,6 1 596 
2010 32,0 1 520 
2011 30,4 1 444 
2012 28,8 1 368 
2013 27,2 1 292 
2014 25,6 1 216 
2015 24,0 1 140 
2016 22,4 1064 
2017 20,8 988 
2018 19,2 912 
2019 17,6 836 
2020 16,0 760 
2021 15,2 722 
2022 14,4 684 
2023 13,6 646 
2024 12,8 608 
2025 12,0 570 
2026 11,2 532 
2027 10,4 494 
2028 9,6 456 
2029 8,8 418 
2030 8,0 380 
2031 7,2 342 
2032 6,4 304 
2033 5,6 266 
2034 4,8 228 
2035 4,0 190 
2036 3,2 152 
2037 2,4 114 
2038 1,6 76 
2039 0,8 38 
2040 0,0 0 

 
 

IV. Tarife 
 

§ 32a 
Einkommensteuertarif  

 
(1)  Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich nach dem zu versteuernden Einkommen. Sie beträgt 

vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a, 34b und 34c jeweils in Euro für zu versteuernde 
Einkommen  
1.  bis 7 834 Euro (Grundfreibetrag): 

0; 
2. von 7 835 Euro bis 13 139 Euro: 

(939,68 • y + 1 400) • y; 
3. von 13 140 Euro bis 52 551 Euro: 

(228,74 • z + 2 397) • z + 1 007; 
4. von 52 552 Euro bis 250 400 Euro: 

0,42 • x – 8 064; 
5. von 250 401 Euro an: 



0,45 • x – 15 576. 
„y“ ist ein Zehntausendstel des 7 834 Euro übersteigenden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag 
abgerundeten zu versteuernden Einkommens. „z“ ist ein Zehntausendstel des 13 139 Euro 
übersteigenden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden 
Einkommens. „x“ ist das auf einen vollen Euro-Betrag abgerundete zu versteuernde Einkommen. 
Der sich ergebende Steuerbetrag ist auf den nächsten vollen Euro-Betrag abzurunden. 

 
(2) bis (4) (weggefallen) 
 
(5) Bei Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, 

beträgt die tarifliche Einkommensteuer vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a, 34b und 34c das 
Zweifache des Steuerbetrags, der sich für die Hälfte ihres gemeinsam zu versteuernden 
Einkommens nach Absatz 1 ergibt (Splitting-Verfahren). 

 
(6)  Das Verfahren nach Absatz 5 ist auch anzuwenden zur Berechnung der tariflichen 

Einkommensteuer für das zu versteuernde Einkommen  
1. bei einem verwitweten Steuerpflichtigen für den Veranlagungszeitraum, der dem Kalenderjahr 

folgt, in dem der Ehegatte verstorben ist, wenn der Steuerpflichtige und sein verstorbener 
Ehegatte im Zeitpunkt seines Todes die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 Satz 1 erfüllt 
haben, 

2. bei einem Steuerpflichtigen, dessen Ehe in dem Kalenderjahr, in dem er sein Einkommen 
bezogen hat, aufgelöst worden ist, wenn in diesem Kalenderjahr 
a) der Steuerpflichtige und sein bisheriger Ehegatte die Voraussetzungen des § 26 Abs. 

1 Satz 1 erfüllt haben, 
b) der bisherige Ehegatte wieder geheiratet hat und 
c) der bisherige Ehegatte und dessen neuer Ehegatte ebenfalls die Voraussetzungen 

des § 26 Abs. 1 Satz 1 erfüllen. 
Dies gilt nicht, wenn eine Ehe durch Tod aufgelöst worden ist und die Ehegatten der neuen 
Ehe die besondere Veranlagung nach § 26c wählen. 

 
Voraussetzung für die Anwendung des Satzes 1 ist, dass der Steuerpflichtige nicht nach den §§ 
26, 26a getrennt zur Einkommensteuer veranlagt wird. 
 

Fußnote 
§ 32a Abs. 1: Zur Anwendung ab dem Veranlagungszeitraum 2010 vgl. § 52 Abs. 41 

 
 

VI. Steuererhebung 
 

§ 39b 
Durchführung des Lohnsteuerabzugs für  

unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer 
 

(1) ... 
 
(2)  Für die Einbehaltung der Lohnsteuer vom laufenden Arbeitslohn hat der Arbeitgeber die Höhe des 

laufenden Arbeitslohns im Lohnzahlungszeitraum festzustellen und auf einen Jahresarbeitslohn 
hochzurechnen. 2Der Arbeitslohn eines monatlichen Lohnzahlungszeitraums ist mit zwölf, der 
Arbeitslohn eines wöchentlichen Lohnzahlungszeitraums mit 360/7 und der Arbeitslohn eines 
täglichen Lohnzahlungszeitraums mit 360 zu vervielfältigen. 3Von dem hochgerechneten 
Jahresarbeitslohn sind ein etwaiger Versorgungsfreibetrag (§ 19 Abs. 2) und 
Altersentlastungsbetrag (§ 24a) abzuziehen. 4Außerdem ist der hochgerechnete 
Jahresarbeitslohn um einen etwaigen auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers für den 
Lohnzahlungszeitraum eingetragenen Freibetrag (§ 39a Abs. 1) oder Hinzurechnungsbetrag (§ 
39a Abs. 1 Nr. 7), vervielfältigt unter sinngemäßer Anwendung von Satz 2, zu vermindern oder zu 
erhöhen. 5Der so verminderte oder erhöhte hochgerechnete Jahresarbeitslohn, vermindert um  
1. den Arbeitnehmer-Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a) oder bei 

Versorgungsbezügen den Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b) und den Zuschlag 
zum Versorgungsfreibetrag (§ 19 Abs. 2) in den Steuerklassen I bis V, 

2. den Sonderausgaben-Pauschbetrag (§ 10c Abs. 1) in den Steuerklassen I, II und IV und den 
verdoppelten Sonderausgaben-Pauschbetrag in der Steuerklasse III, 

3. die Vorsorgepauschale  
a) in den Steuerklassen I, II und IV nach Maßgabe des § 10c Abs. 2 oder Abs. 3, jeweils in 
Verbindung mit § 10c Abs. 5, 



b) in der Steuerklasse III nach Maßgabe des § 10c Abs. 2 oder Abs. 3, jeweils in Verbindung 
mit § 10c Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5, 

4. den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (§ 24b) in der Steuerklasse II, 
 
ergibt den zu versteuernden Jahresbetrag. Für den zu versteuernden Jahresbetrag ist die 
Jahreslohnsteuer in den Steuerklassen I, II und IV nach § 32a Abs. 1 sowie in der Steuerklasse III 
nach § 32a Abs. 5 zu berechnen. In den Steuerklassen V und VI ist die Jahreslohnsteuer zu 
berechnen, die sich aus dem Zweifachen des Unterschiedsbetrags zwischen dem Steuerbetrag 
für das Eineinviertelfache und dem Steuerbetrag für das Dreiviertelfache des zu versteuernden 
Jahresbetrags nach § 32a Abs. 1 ergibt; die Jahreslohnsteuer beträgt jedoch mindestens 14 
Prozent des Jahresbetrags, für den 9 225 Euro übersteigenden Teil des Jahresbetrags höchstens 
42 Prozent und für den 26 276 Euro übersteigenden Teil des zu versteuernden Jahresbetrags 
jeweils 42 Prozent sowie für den 200 320 Euro übersteigenden Teil des zu versteuernden 
Jahresbetrags jeweils 45 Prozent. Für die Lohnsteuerberechnung ist die auf der Lohnsteuerkarte 
eingetragene Steuerklasse maßgebend. Die monatliche Lohnsteuer ist 1/12, die wöchentliche 
Lohnsteuer sind 7/360 und die tägliche Lohnsteuer ist 1/360 der Jahreslohnsteuer. Bruchteile 
eines Cents, die sich bei der Berechnung nach den Sätzen 2 und 9 ergeben, bleiben jeweils außer 
Ansatz. Die auf den Lohnzahlungszeitraum entfallende Lohnsteuer ist vom Arbeitslohn 
einzubehalten. 12Das Betriebsstättenfinanzamt kann allgemein oder auf Antrag zulassen, dass 
die Lohnsteuer unter den Voraussetzungen des § 42b Abs. 1 nach dem voraussichtlichen 
Jahresarbeitslohn ermittelt wird, wenn gewährleistet ist, dass die zutreffende Jahreslohnsteuer (§ 
38a Abs. 2) nicht unterschritten wird. 

 
 

§ 40b 
Pauschalierung der Lohnsteuer bei bestimmten  

Zukunftssicherungsleistungen 
 

(1) Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer von den Zuwendungen zum Aufbau einer nicht 
kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung an eine Pensionskasse, mit einem Pauschsteu-
ersatz von 20 Prozent der Zuwendungen erheben. 

 
(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit die zu besteuernden Zuwendungen des Arbeitgebers für den Arbeitneh-

mer 1 752 Euro im Kalenderjahr übersteigen oder nicht aus seinem ersten Dienstverhältnis bezo-
gen werden. Sind mehrere Arbeitnehmer gemeinsam in der Pensionskasse versichert, so gilt als 
Zuwendung für den einzelnen Arbeitnehmer der Teilbetrag, der sich bei einer Aufteilung der ge-
samten Zuwendungen durch die Zahl der begünstigten Arbeitnehmer ergibt, wenn dieser Teilbe-
trag 1 752 Euro nicht übersteigt; hierbei sind Arbeitnehmer, für die Zuwendungen von mehr als 2 
148 Euro im Kalenderjahr geleistet werden, nicht einzubeziehen. Für Zuwendungen, die der Ar-
beitgeber für den Arbeitnehmer aus Anlass der Beendigung des Dienstverhältnisses erbracht hat, 
vervielfältigt sich der Betrag von 1 752 Euro mit der Anzahl der Kalenderjahre, in denen das 
Dienstverhältnis des Arbeitnehmers zu dem  Arbeitgeber bestanden hat; in diesem Fall ist Satz 2 
nicht anzuwenden. Der vervielfältigte Betrag vermindert sich um die nach Absatz 1 pauschal be-
steuerten Zuwendungen, die der Arbeitgeber in dem Kalenderjahr, in dem das Dienstverhältnis 
beendet wird, und in den sechs vorangegangenen Kalenderjahren erbracht hat.  

 
(3) Von den Beiträgen für eine Unfallversicherung des Arbeitnehmers kann der Arbeitgeber die 

Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 20 Prozent der Beiträge erheben, wenn mehrere 
Arbeitnehmer gemeinsam in einem Unfallversicherungsvertrag versichert sind und der Teilbetrag, 
der sich bei einer Aufteilung der gesamten Beiträge nach Abzug der Versicherungssteuer durch 
die Zahl der begünstigten Arbeitnehmer ergibt, 62 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigt. 

 
(4) In den Fällen des § 19 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 hat der Arbeitgeber die Lohnsteuer mit einem 

Pauschsteuersatz in Höhe von 15 Prozent der Sonderzahlungen zu erheben. 
 

(5) § 40 Abs. 3 ist anzuwenden. Die Anwendung des § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 auf Bezüge im Sinne 
des Absatzes 1, des Absatzes 3 und des Absatzes 4 ist ausgeschlossen. 
 

 
 



IX. Sonstige Vorschriften, Bußgeld-, Ermächtigungs-  
und Schlussvorschriften 

 
 

§ 52 
Anwendungsvorschriften 

 
(1) Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit in den folgenden Absätzen und § 52a nichts anderes 

bestimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden. Beim Steuerabzug 
vom Arbeitslohn gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass diese Fassung erstmals auf den laufenden 
Arbeitslohn anzuwenden ist, der für einen nach dem 31. Dezember 2008 endenden 
Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 
2008 zufließen. 

 
(1a) § 1 Abs. 3 Satz 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I 

S. 3150) ist für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines 
Staates, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum anwendbar ist, auf 
Antrag auch für Veranlagungszeiträume vor 2008 anzuwenden, soweit Steuerbescheide noch 
nicht bestandskräftig sind. 

 
(2) § 1a Abs. 1 ist für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union auf Antrag 

auch für Veranlagungszeiträume vor 1996 anzuwenden, soweit Steuerbescheide noch nicht 
bestandskräftig sind; für Staatsangehörige und für das Hoheitsgebiet Finnlands, Islands, Norwe-
gens, Österreichs und Schwedens gilt dies ab dem Veranlagungszeitraum 1994. 

 
(2a) - (5) ... 
 
(6) § 3 Nr. 63 ist bei Beträgen für eine Direktversicherung nicht anzuwenden, wenn die entspre-

chende Versorgungszusage vor dem 1. Januar 2005 erteilt wurde und der Arbeitnehmer gegen-
über dem Arbeitgeber für diese Beiträge auf die Anwendung des § 3 Nr. 63 verzichtet hat. Der 
Verzicht gilt für die Dauer des Dienstverhältnisses; er ist bis zum 30. Juni 2005 oder bei einem 
späteren Arbeitgeberwechsel bis zur ersten Beitragsleistung zu erklären. § 3 Nr. 63 Satz 3 und 
4 ist nicht anzuwenden, wenn § 40b Abs. 1 und 2 in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fas-
sung angewendet wird. 

 
(7) - (12) ... 

 
(12a) § 4d Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 Buchstabe b Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des 

Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) ist erstmals für das Wirtschaftsjahr 
anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 2007 endet. § 4d Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 in der 
Fassung des Artikels 5 Nr. 1 des Gesetzes vom 10. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2838) ist 
erstmals bei nach dem 31. Dezember 2008 zugesagten Leistungen der betrieblichen 
Altersversorgung anzuwenden. 

 
(12b) § 4e in der Fassung des Artikels 6 des Gesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBl I S. 1310) ist erstmals 

für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 2001 endet. 
 
(12c) - (12d) ... 
 
(12e) § 5 Abs. 1a in der Fassung des Artikels 3 des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25. 

Mai 2009 (BGBl. I S. 1102) ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. 
Dezember 2009 beginnen. 2§ 5 Abs. 1a in der Fassung des Artikels 3 des 
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25. Mai 2009 (BGBl. I S. 1102) ist erstmals für 
Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2008 beginnen, wenn das 
Wahlrecht nach Artikel 66 Abs. 3 Satz 6 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch in 
der Fassung des Artikels 2 des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25. Mai 2009 (BGBl. 
I S. 1102) ausgeübt wird. 

 
(13) - (15a) ... 
 
(16)  § 6 Abs. 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782) 

ist erstmals für nach dem 31. Dezember 2005 endende Wirtschaftsjahre anzuwenden. § 6 Abs. 
1 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist erstmals für das erste 



nach dem 31. Dezember 1998 endende Wirtschaftsjahr (Erstjahr) anzuwenden. In Höhe von 
vier Fünfteln des im Erstjahr durch die Anwendung des § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 in der Fassung 
des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) entstehenden Gewinns kann im Erstjahr eine 
den steuerlichen Gewinn mindernde Rücklage gebildet werden, die in den dem Erstjahr 
folgenden vier Wirtschaftsjahren jeweils mit mindestens einem Viertel gewinnerhöhend 
aufzulösen ist (Auflösungszeitraum). Scheidet ein der Regelung nach den Sätzen 1 bis 3 
unterliegendes Wirtschaftsgut im Auflösungszeitraum ganz oder teilweise aus, ist im 
Wirtschaftsjahr des Ausscheidens der für das Wirtschaftsgut verbleibende Teil der Rücklage 
nach Satz 3 in vollem Umfang oder teilweise gewinnerhöhend aufzulösen. Soweit ein der 
Regelung nach den Sätzen 1 bis 3 unterliegendes Wirtschaftsgut im Auflösungszeitraum erneut 
auf den niedrigeren Teilwert abgeschrieben wird, ist der für das Wirtschaftsgut verbleibende Teil 
der Rücklage nach Satz 3 in Höhe der Abschreibung gewinnerhöhend aufzulösen. § 3 Nr. 40 
Satz 1 Buchstabe a Satz 2 in der Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 
1433) und § 8b Abs. 2 Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Gesetzes 
vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) sind in den Fällen der Sätze 3 bis 5 entsprechend 
anzuwenden. § 6 Abs. 1 Nr. 1a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 
2003 (BGBl. I S. 2645) ist erstmals für Baumaßnahmen anzuwenden, mit denen nach dem 31. 
Dezember 2003 begonnen wird. Als Beginn gilt bei Baumaßnahmen, für die eine 
Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt wird, bei 
baugenehmigungsfreien Bauvorhaben, für die Bauunterlagen einzureichen sind, der Zeitpunkt, 
in dem die Bauunterlagen eingereicht werden. Sämtliche Baumaßnahmen im Sinne des § 6 
Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 an einem Objekt gelten als eine Baumaßnahme im Sinne des Satzes 7. § 6 
Abs. 1 Nr. 2b und 3a Buchstabe f in der Fassung des Artikels 3 des 
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25. Mai 2009 (BGBl. I S. 1102) sind erstmals für 
Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2009 beginnen; § 6 Abs. 1 Nr. 2b 
und § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchstabe f in der Fassung des Artikels 3 des 
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25. Mai 2009 (BGBl. I S. 1102) sind erstmals für 
Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2008 beginnen, wenn das 
Wahlrecht nach Artikel 66 Abs. 3 Satz 6 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch in 
der Fassung des Artikels 2 des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25. Mai 2009 (BGBl. 
I S. 1102) ausgeübt wird; für die Hälfte des Gewinns, der sich aus der erstmaligen Anwendung 
des § 6 Abs. 1 Nr. 2b ergibt, kann eine den Gewinn mindernde Rücklage gebildet werden, die 
im folgenden Wirtschaftsjahr gewinnerhöhend aufzulösen ist. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 in der 
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 28. April 2006 (BGBl. I S. 1095) ist erstmals für 
Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2005 beginnen. § 6 Abs. 1 Nr. 4 
Satz 6 in der am 24. Dezember 2008 geltenden Fassung ist letztmalig für das Wirtschaftsjahr 
anzuwenden, das vor dem 1. Januar 2009 endet. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 6 in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) ist erstmalig für 
Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2008 beginnen, anzuwenden. § 6 Abs. 2 und 2a 
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals 
bei Wirtschaftsgütern anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2007 angeschafft, hergestellt 
oder in das Betriebsvermögen eingelegt werden. 15§ 6 Abs. 6 Satz 2 und 3 ist erstmals für 
Einlagen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1998 vorgenommen werden.  

 
(16a) § 6 Abs. 5 Satz 3 bis 5 in der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl I S. 3858) ist 

erstmals auf Übertragungsvorgänge nach dem 31. Dezember 2000 anzuwenden. § 6 Abs. 5 Satz 
6 in der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl I S. 3858) ist erstmals auf An-
teilsbegründung und Anteilserhöhungen nach dem 31. Dezember 2000 anzuwenden. 

 
(16b) § 6a Abs. 2 Nr. 1 erste Alternative und Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 6 erster Halbsatz in der Fas-

sung des Artikel 6 des Gesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBl I S. 1310) ist bei Pensionsver-
pflichtungen gegenüber Berechtigten anzuwenden, denen der Pensionsverpflichtete erstmals 
eine Pensionszusage nach dem 31. Dezember 2000 erteilt hat; § 6a Abs. 2 Nr. 1 zweite Alterna-
tive sowie § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 und § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 6 zweiter Halbsatz 
sind bei Pensionsverpflichtungen anzuwenden, die auf einer nach dem 31. Dezember 2000 
vereinbarten Entgeltumwandlung im Sinne von § 1 Abs. 2 des Betriebsrentengesetz beruhen. 

 
(17) § 6a Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 6 in der Fassung des Artikels 5 Nr. 2 des 

Gesetzes vom 10. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2838) sind erstmals bei nach dem 31. Dezember 
2008 erteilten Pensionszusagen anzuwenden. 

 
(18) - (23d) ... 



 
(24) § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b Satz 1 ist für Vertragsabschluss nach dem 31. Dezember 2011 

mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Vertrag die Zahlung der Leibrente nicht vor Vollendung 
des 62. Lebensjahres vorsehen darf. Für Verträge im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b, 
die vor dem 1. Januar 2010 abgeschlossen wurden, gilt für die Anwendung des § 10 Abs. 2 Satz 
2 und 3, dass  
1. eine Einwilligung nach § 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 zur Datenübermittlung als erteilt gilt, wenn 

der Anbieter den Steuerpflichtigen schriftlich darüber informiert, dass er vom Vorliegen einer 
Einwilligung ausgeht und die Daten nach § 10 Abs. 2 Satz 3 an die zentrale Stelle 
übermitteln wird, wenn der Steuerpflichtige dem nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen 
nach Erhalt der schriftlichen Information des Anbieters widerspricht; 

2. der Anbieter, wenn die nach § 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 erforderliche Einwilligung des 
Steuerpflichtigen vorliegt, die für die Übermittlung des Datensatzes nach § 10 Abs. 2 Satz 3 
erforderliche Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung) des Steuerpflichtigen 
abweichend von § 22a Abs. 2 Satz 1 und 2 beim Bundeszentralamt für Steuern erheben 
kann. Das Bundeszentralamt für Steuern teilt dem Anbieter die Identifikationsnummer des 
Steuerpflichtigen mit, sofern die übermittelten Daten mit den nach § 139b Abs. 3 der 
Abgabenordnung beim Bundeszentralamt für Steuern gespeicherten Daten übereinstimmen. 
Stimmen die Daten nicht überein, findet § 22a Abs. 2 Satz 1 und 2 Anwendung. 

 
(24a) weggefallen 
 
(24b) § 10 Abs. 1 Nr. 9 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I 

S. 2794) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2008 anzuwenden. 
Für Schulgeldzahlungen an Schulen in freier Trägerschaft oder an überwiegend privat 
finanzierte Schulen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem 
Staat belegen sind, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 
Anwendung findet, und die zu einem von dem zuständigen inländischen Ministerium eines 
Landes, von der Kultusministerkonferenz der Länder oder von einer inländischen 
Zeugnisanerkennungsstelle anerkannten oder einem inländischen Abschluss an einer 
öffentlichen Schule als gleichwertig anerkannten allgemein bildenden oder berufsbildenden 
Schul-, Jahrgangs- oder Berufsabschluss führen, gilt § 10 Abs. 1 Nr. 9 in der Fassung des 
Artikels 1 Nr. 7 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. 
I S 2878) für noch nicht bestandskräftige Steuerfestsetzungen der Veranlagungszeiträume vor 
2008 mit der Maßgabe, dass es sich nicht um eine gemäß Artikel 7 Abs. 4 des Grundgesetzes 
staatlich genehmigte oder nach Landesrecht erlaubte Ersatzschule oder eine nach Landesrecht 
anerkannte allgemein bildende Ergänzungsschule handeln muss. 

 
(24c) § 10a Abs. 1 Satz 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. 

I S. 2794 sowie § 81a Satz 1 Nr. 5 und § 86 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 in der Fassung des Artikels 1 
des Gesetzes vom 29. Juli 2008 (BGBl. I S. 1509) sind erstmals für den Veranlagungszeitraum 
2008 anzuwenden. 10b Abs. 1 Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. 
Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) ist auf Mitgliedsbeiträge anzuwenden, die nach dem 31. 
Dezember 2006 geleistet werden.“ 

 
(24d)  1§ 10b Abs. 1 Satz 3 und Abs. 1a in der Fassung des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 

1034) sind auf Zuwendungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1999 geleistet 
werden.2§ 10b Abs. 1 und 1a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 10. Oktober 
2007 (BGBl. I S. 2332) ist auf Zuwendungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2006 
geleistet werden.3Für Zuwendungen, die im Veranlagungszeitraum 2007 geleistet werden, gilt 
auf Antrag des Steuerpflichtigen § 10b Abs. 1 in der am 26. Juli 2000 geltenden Fassung. Für 
Verträge, auf die bereits vor dem 1. Januar 2010 Altersvorsorgebeiträge im Sinne des § 82 
eingezahlt wurden, kann der Anbieter (§ 80), wenn die nach § 10a Abs. 2a erforderliche 
Einwilligung des Steuerpflichtigen vorliegt, die für die Übermittlung des Datensatzes nach § 10a 
Abs. 5 Satz 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2008 (BGBl I S. 
2850) erforderliche Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordung) des Steuerpflichtigen 
abweichend von § 22a Abs. 2 Satz 1 und 2 beim Bundeszentralamt für Steuern erheben. Das 
Bundeszentralamt für Steuern teilt dem Anbieter die Identifikationsnummer des Steuerpflichtigen 
mit, sofern die übermittelten Daten mit den nach § 139b Abs. 3 der Abgabenordnung beim 
Bundeszentralamt für Steuern gespeicherte Daten übereinstimmen. Stimmen die Daten nicht 
überein, findet § 22a Abs. 2 Satz 1 und 2 Anwendung. 

 



(25) – (34b) ... 
 
(34c) Wird eine Versorgungsverpflichtung nach § 3 Nr. 66 auf einen Pensionsfonds übertragen und hat 

der Steuerpflichtige bereits vor dieser Übertragung Leistungen auf Grund dieser Versorgungsver-
pflichtung erhalten, so sind insoweit auf die Leistungen aus dem Pensionsfonds im Sinne des § 22 
Nr. 5 Satz 1 die Beträge nach § 9a Satz 1 Nr. 1 und § 19 Abs. 2 entsprechend anzuwenden; § 9a 
Satz 1 Nr. 3 ist nicht anzuwenden. 

 
(35)  aufgehoben 
 
(36) § 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl I S. 402) ist letzt-

mals anzuwenden für Ausschüttungen, für die der Vierte Teil des Körperschaftsteuergesetzes 
nach § 34 Abs. 10a des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 3 des 
Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl I S. 1433) letztmals anzuwenden ist. § 20 Abs. 1 Nr. 1 
in der Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl I S. 1433) und § 20 Abs. 1 Nr. 2 
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl I S. 3858) ist 
erstmals für Erträge anzuwenden, für die Satz 1 nicht gilt. § 20 Abs. 1 Nr. 6 in der Fassung des 
Gesetzes vom 7. September 1990 (BGBl I S. 1898) ist erstmals auf nach dem 31. Dezember 
1974 zugeflossene Zinsen aus Versicherungsverträgen anzuwenden, die nach dem 31. Dezem-
ber 1973 abgeschlossen worden sind. § 20 Abs. 1 Nr. 6 in der Fassung des Gesetzes vom 20. 
Dezember 1996 (BGBl I S. 2049) ist erstmals auf Zinsen aus Versicherungsverträgen anzuwen-
den, bei denen die Ansprüche nach dem 31. Dezember 1996 entgeltlich erworben worden sind. 
Für Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen, die vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossen 
worden sind, ist § 20 Abs. 1 Nr. 6 in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung weiterhin 
anzuwenden. § 20 Abs. 1 Satz 4, § 43 Abs. 3, § 44 Abs. 1, 2 und 5 und § 45a Abs. 1 und 3 in 
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) sind erst-
mals auf Verkäufe anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2006 getätigt werden. § 20 Abs. 1 
Nr. 6 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 
2878) ist auf Erträge aus Versicherungsverträgen, die nach dem 31. Dezember 2004 abge-
schlossen werden, anzuwenden. §20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 3 in der Fassung des Artikels 1 des 
Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist erstmals anzuwenden auf Versiche-
rungsleistungen im Erlebensfall bei Versicherungsverträgen, die nach dem 31. Dezember 2006 
abgeschlossen werden, und auf Versicherungsleistungen bei Rückkauf eines Vertrages nach 
dem 31. Dezember 2006. 
§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 ist für Vertragsabschlüsse nach dem 31. Dezember 2011 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass die Versicherungsleistung nach Vollendung des 62. Lebensjahres 
des Steuerpflichtigen ausgezahlt wird. 
§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 5 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2794) ist für alle Kapitalerträge anzuwenden, die dem Versicherungsunternehmen 
nach dem 31. Dezember 2008 zufließen. § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 6 in der Fassung des Artikels 1 
des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) ist für alle Versicherungsverträge 
anzuwenden, die nach dem 31. März 2009 abgeschlossen werden oder bei denen die 
erstmalige Beitragsleistung nach dem 31. März 2009 erfolgt. 

 
(35) - (40) ... 
 
(41) § 32a Absatz 1 ist ab dem Veranlagungszeitraum 2010 in der folgenden Fassung anzuwenden:  
(1) Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich nach dem zu versteuernden Einkommen. 2Sie beträgt 

vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a, 34b und 34c jeweils in Euro für zu versteuernde 
Einkommen  
1.  bis 8 004 Euro (Grundfreibetrag): 

0; 
2.  von 8 005 Euro bis 13 469 Euro: 

(912,17 • y + 1 400) • y; 
3.  von 13 470 Euro bis 52 881 Euro: 

(228,74 • z + 2 397) • z + 1 038; 
4.  von 52 882 Euro bis 250 730 Euro: 

0,42 • x – 8 172; 
5.  von 250 731 Euro an: 

0,45 • x – 15 694. 
„y“ ist ein Zehntausendstel des 8 004 Euro übersteigenden Teils des auf einen vollen Euro-
Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens. „z“ ist ein Zehntausendstel des 13 469 
Euro übersteigenden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden 



Einkommens. „x“ ist das auf einen vollen Euro-Betrag abgerundete zu versteuernde 
Einkommen. Der sich ergebende Steuerbetrag ist auf den nächsten vollen Euro-Betrag 
abzurunden. 

 
(42) - (46) ... 
 
(47) § 34 Abs. 1 Satz 1 in der Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl I S. 1433) ist 

erstmals für den Veranlagungszeitraum 1999 anzuwenden. Auf § 34 Abs. 2 Nr. 1 in der Fas-
sung des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl I S. 1433) ist Absatz 4a in der Fassung des Ge-
setzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl I S. 1433) entsprechend anzuwenden. Satz 2 gilt nicht für die 
Anwendung des § 34 Abs. 3 in der Fassung des Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl I S. 
1812). In den Fällen, in denen nach dem 31. Dezember eines Jahres mit zulässiger steuerlicher 
Rückwirkung eine Vermögensübertragung nach dem Umwandlungssteuergesetz erfolgt oder 
ein Veräußerungsgewinn im Sinne des § 34 Abs. 2 Nr. 1 in der Fassung des Gesetzes vom 23. 
Oktober 2000 (BGBl I S. 1433) erzielt wird, gelten die außerordentlichen Einkünfte als nach dem 
31. Dezember dieses Jahres erzielt. § 34 Abs. 3 Satz 1 in der Fassung des Gesetzes vom 19. 
Dezember 2000 (BGBl I S. 1812) ist ab dem Veranlagungszeitraum 2002 mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass an die Stelle der Angabe „10 Millionen Deutsche Mark" die Angabe „5 Millio-
nen Euro" tritt. § 34 Abs. 3 Satz 2 in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom 29. Dezem-
ber 2003 (BGBl I S. 3076) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2004 und ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2005 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Angabe „16 
Prozent“ die Angabe „15 Prozent“ tritt. 
 
Für die Anwendung des § 34 Abs. 3 Satz 4 in der Fassung des Gesetzes vom 19. Dezember 2000 
(BGBl I S. 1812) ist die Inanspruchnahme einer Steuerermäßigung nach § 34 in Veranlagungszeit-
räumen vor dem 1. Januar 2001 unbeachtlich. 

 
(48) - (50e) ... 
 
(51) § 39b Absatz 2 Satz 7 zweiter Halbsatz ist auf den laufenden Arbeitslohn, der für einen nach 

dem 31. Dezember 2009 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf sonstige 
Bezüge, die nach dem 31. Dezember 2009 zufließen, mit der Maßgabe anzuwenden, dass die 
Zahl „9 225“ durch die Zahl „9 429“, die Zahl „26 276“ durch die Zahl „26 441“ und die Zahl „200 
320“ durch die Zahl „200 584“ ersetzt wird. 

 
(52) ... 
 
(52a) § 40b Abs. 1 und 2 in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung ist weiter anzuwenden auf 

Beiträge für eine Direktversicherung des Arbeitnehmers und Zuwendungen an eine Pensions-
kasse, die auf Grund einer Versorgungszusage geleistet werden, die vor dem 1. Januar 2005 
erteilt wurde. Sofern die Beiträge für eine Direktversicherung die Voraussetzungen des § 3 Nr. 
63 erfüllen, gilt dies nur, wenn der Arbeitnehmer nach Absatz 6 gegenüber dem Arbeitgeber für 
diese Beiträge auf die Anwendung des § 3 Nr. 63 verzichtet hat. § 40b Abs. 4 in der Fassung 
des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist erstmals 
anzuwenden auf Sonderzahlungen, die nach dem 23. August 2006 gezahlt werden. 

 
(52b) - (65) ... 
 
 

XI. Altersvorsorgezulage 
 
 

§ 79 
Zulageberechtigte 

 
Nach § 10a Abs. 1 begünstigte unbeschränkt steuerpflichtige Personen haben Anspruch auf eine Alters-
vorsorgezulage (Zulage). Liegen bei Ehegatten die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 vor und ist nur 
ein Ehegatte nach Satz 1 begünstigt, so ist auch der andere Ehegatte zulageberechtigt, wenn ein auf 
seinen Namen lautender Altersvorsorgevertrag besteht. 

 
 

§ 80 
Anbieter 



 
Anbieter im Sinne dieses Gesetzes sind Anbieter von Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Abs. 2 des Al-
tersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes sowie die in § 82 Abs. 2 genannten Versorgungseinrich-
tungen. 

 
 

§ 81 
Zentrale Stelle 

 
Zentrale Stelle im Sinne dieses Gesetzes ist die Deutsche Rentenversicherung Bund. 

 
 

§ 81a  
Zuständige Stelle 

 
Zuständige Stelle ist bei einem 
 
1. Empfänger von Besoldung nach dem Bundesbesoldungsgesetz oder einem Landesbesoldungsgesetz 

die die Besoldung anordnende Stelle, 
2. Empfänger von Amtsbezügen im Sinne des § 10a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 die die Amtsbezüge 

anordnende Stelle, 
3 versicherungsfrei Beschäftigten sowie bei einem von der Versicherungspflicht befreiten 

Beschäftigten im Sinne des § 10a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 der die Versorgung gewährleistende 
Arbeitgeber der rentenversicherungsfreien Beschäftigung, 

4. Beamten, Richter, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit im Sinne des § 10a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
der zur Zahlung des Arbeitsentgelts verpflichtete Arbeitgeber. 

5. Empfänger einer Versorgung im Sinne des § 10a Abs. 1 Satz 4 die die Versorgung anordnende 
Stelle. 

Für die in § 10a Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 genannten Steuerpflichtigen gilt Satz 1 entsprechend. 
 
 

§ 82 
Altersvorsorgebeiträge 

 
(1)  Geförderte Altersvorsorgebeiträge sind im Rahmen der in § 10a genannten Grenzen  

1.Beiträge, 
2.Tilgungsleistungen, 
die der Zulageberechtigte (§ 79) zugunsten eines auf seinen Namen lautenden Vertrags leistet, 
der nach § 5 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes zertifiziert ist 
(Altersvorsorgevertrag).Die Zertifizierung ist Grundlagenbescheid im Sinne des § 171 Abs. 10 der 
Abgabenordnung. Als Tilgungsleistungen gelten auch Beiträge, die zugunsten eines 
Altersvorsorgevertrags im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 1 Nr. 3 des Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes erbracht wurden und die zur Tilgung eines im Rahmen des 
Altersvorsorgevertrags abgeschlossenen Darlehens abgetreten wurden.4Im Fall der Übertragung 
von gefördertem Altersvorsorgevermögen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 Buchstabe b des 
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes in einen Altersvorsorgevertrag im Sinne des § 1 
Abs. 1a Satz 1 Nr. 3 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes gelten die Beiträge nach 
Satz 1 Nr. 1 ab dem Zeitpunkt der Übertragung als Tilgungsleistungen nach Satz 3; eine erneute 
Förderung nach § 10a oder Abschnitt XI erfolgt insoweit nicht.5Tilgungsleistungen nach den 
Sätzen 1 und 3 werden nur berücksichtigt, wenn das zugrunde liegende Darlehen für eine nach 
dem 31. Dezember 2007 vorgenommene wohnungswirtschaftliche Verwendung im Sinne des § 
92a Abs. 1 Satz 1 eingesetzt wurde. 

 
(2) Zu den Altersvorsorgebeiträgen gehören auch 
 

a) die aus dem individuell versteuerten Arbeitslohn des Arbeitnehmers geleisteten Beiträge an 
einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung zum Aufbau einer 
kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung und 

 
b) Beiträge des Arbeitnehmers und des ausgeschiedenen Arbeitnehmers, die dieser im Fall der 

zunächst durch Entgeltumwandlung (§ 1a des Betriebsrentengesetzes) finanzierten und nach 
§ 3 Nr. 63 oder § 10a und diesem Abschnitt geförderten kapitalgedeckten betrieblichen Alters-



versorgung nach Maßgabe des § 1a Abs. 4 und 1b Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 des Betriebsrentenge-
setzes selbst erbringt, 

 
wenn eine Auszahlung der zugesagten Altersversorgungsleistung in Form einer Rente oder eines 
Auszahlungsplans (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes) 
vorgesehen ist. §§ 3 und 4 des Betriebsrentengesetzes stehen dem vorbehaltlich des § 93 nicht 
entgegen. 

 
(3) Zu den Altersvorsorgebeiträgen gehören auch die Beitragsanteile, die zur Absicherung der ver-

minderten Erwerbsfähigkeit des Zulageberechtigten und zur Hinterbliebenenversorgung ver-
wendet werden, wenn in der Leistungsphase die Auszahlung in Form einer Rente erfolgt. 

 
(4) Nicht zu den Altersvorsorgebeiträgen zählen 
 

1. Aufwendungen, die vermögenswirksame Leistungen nach dem Fünften 
Vermögensbildungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. März 1994 (BGBl. I S. 
406), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 29. Dezember 2003 (BGBl. I S. 
3076), in der jeweils geltenden Fassung darstellen, 

 
2. prämienbegünstigte Aufwendungen nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 30. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2678), zuletzt geändert durch Artikel 
5 des Gesetzes vom 29. Juli 2008 (BGBl. I S. 1509), in der jeweils geltenden Fassung, 

 
3. Aufwendungen, die im Rahmen des § 10 als Sonderausgaben geltend gemacht werden, oder 
 
4. Zahlungen nach § 92a Abs. 2 Satz 4 Nr. 1 und Abs. 3 Satz 9 Nr. 2. 

 
 

§ 83 
Altersvorsorgezulage 

 
In Abhängigkeit von den geleisteten Altersvorsorgebeiträgen wird eine Zulage gezahlt, die sich aus 
einer Grundzulage (§ 84) und einer Kinderzulage (§ 85) zusammensetzt. 

 
 

§ 84 
Grundzulage 

 
Jeder Zulageberechtigte erhält eine Grundzulage; diese beträgt  
 
in den Jahren 2002 und 2003 38 Euro, 
 
in den Jahren 2004 und 2005 76 Euro, 
 
in den Jahren 2006 und 2007 114 Euro, 
 
ab dem Jahr 2008 jährlich 154 Euro. 
 
Für Zulageberechtigte nach § 79 Satz 1, die zu Beginn des Beitragsjahres (§ 88) das 25. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, erhöht sich die Grundzulage nach Satz 1 um einmalig 200 Euro.3Die 
Erhöhung nach Satz 2 ist für das erste nach dem 31. Dezember 2007 beginnende Beitragsjahr zu 
gewähren, für das eine Altersvorsorgezulage beantragt wird. 

 
 

§ 85 
Kinderzulage 

 
(1) Die Kinderzulage beträgt für jedes Kind, für das dem Zulageberechtigten Kindergeld ausgezahlt 

wird, 
 

in den Jahren 2002 und 2003 46 Euro, 

 



in den Jahren 2004 und 2005 92 Euro, 

 

in den Jahren 2006 und 2007 138 Euro, 

 

ab dem Jahr 2008 jährlich 185 Euro. 

 
Für ein nach dem 31. Dezember 2007 geborenes Kind erhöht sich die Kinderzulage nach Satz 1 
auf 300 Euro. 
 
Der Anspruch auf Kinderzulage entfällt für den Veranlagungszeitraum, für den das Kindergeld ins-
gesamt zurückgefordert wird. Erhalten mehrere Zulageberechtigte für dasselbe Kind Kinder-
geld, steht die Kinderzulage demjenigen zu, dem für den ersten Anspruchszeitraum (§ 66 Abs. 2) 
im Kalenderjahr Kindergeld ausgezahlt worden ist. 

 
(2) Bei Eltern, die die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 erfüllen, wird die Kinderzulage der Mutter 

zugeordnet, auf Antrag beider Eltern dem Vater. Der Antrag kann für ein abgelaufenes Beitrags-
jahr nicht zurückgenommen werden. 

 
 

§ 86 
Mindesteigenbetrag 

 
(1) Die Zulage nach den §§ 84 und 85 wird gekürzt, wenn der Zulageberechtigte nicht den 

Mindesteigenbeitrag leistet. Dieser beträgt 
 

in den Jahren 2002 und 2003 1 Prozent, 
 
in den Jahren 2004 und 2005 2 Prozent, 
 
in den Jahren 2006 und 2007 3 Prozent, 
 
ab dem Jahr 2008 jährlich 4 Prozent 

 
der Summe der in dem dem Kalenderjahr vorangegangenen Kalenderjahr 

 
1. erzielten beitragspflichtigen Einnahmen im Sinne des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
 
2. bezogenen Besoldung und Amtsbezüge, 
 
3. in den Fällen des § 10a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Nr. 4 erzielten Einnahmen, die beitragspflich-

tig wären, wenn die Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht be-
stehen würde und 

 
4. bezogenen Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit oder bezogenen 

Versorgungsbezüge wegen Dienstunfähigkeit in den Fällen des § 10a Abs. 1 Satz 4, 
 

jedoch nicht mehr als die in § 10a Abs. 1 Satz 1 genannten Beträge, vermindert um die Zulage 
nach den §§ 84 und 85; gehört der Ehegatte zum Personenkreis nach § 79 Satz 2, berechnet sich 
der Mindesteigenbeitrag des nach § 79 Satz 1 Begünstigten unter Berücksichtigung der den Ehe-
gatten insgesamt zustehenden Zulagen. Auslandsbezogene Bestandteile nach den §§ 52 ff. 
des Bundesbesoldungsgesetzes oder entsprechender Regelungen eines Landesbesoldungsge-
setzes bleiben unberücksichtigt. Als Sockelbetrag sind ab dem Jahr 2005 jährlich 60 Euro zu 
leisten. 

 
Ist der Sockelbetrag höher als der Mindesteigenbeitrag nach Satz 2, so ist der Sockelbetrag als 
Mindesteigenbeitrag zu leisten. Die Kürzung der Zulage ermittelt sich nach dem Verhältnis der 
Altersvorsorgebeiträge zum Mindesteigenbeitrag. 

 
(2) Ein nach § 79 Satz 2 begünstigter Ehegatte hat Anspruch auf eine ungekürzte Zulage, wenn der 

zum begünstigten Personenkreis nach § 79 Satz 1 gehörende Ehegatte seinen geförderten 



Mindesteigenbeitrag unter Berücksichtigung der den Ehegatten insgesamt zustehenden Zula-
gen erbracht hat. Werden bei einer in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversicherten 
Person beitragspflichtige Einnahmen zugrunde gelegt, die höher sind als das tatsächlich erzielte 
Entgelt, die Entgeltersatzleistung oder der nach § 19 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch als 
Arbeitslosengeld II ausgezahlte Betrag, ist das tatsächlich erzielte Entgelt, der Zahlbetrag der 
Entgeltersatzleistung oder der nach § 19 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch als Arbeitslo-
sengeld II ausgezahlte Betrag für die Berechnung des Mindesteigenbeitrags zu berücksichti-
gen. Satz 2 gilt auch in den Fällen, in denen im vorangegangenen Jahr keine der in Absatz 1 
Satz 2 genannten Beträge bezogen wurden. 

 
(3) Für Versicherungspflichtige nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte ist Absatz 

1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass auch die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft im 
Sinne des § 13 des zweiten dem Beitragsjahr vorangegangenen Veranlagungszeitraums als bei-
tragspflichtige Einnahmen des vorangegangenen Kalenderjahres gelten. Negative Einkünfte 
im Sinne des Satzes 1 bleiben unberücksichtigt, wenn weitere nach Absatz 1 oder Absatz 2 
zu berücksichtigende Einnahmen erzielt werden. 

 
(4) Wird nach Ablauf des Beitragsjahres festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Gewährung 

einer Kinderzulage nicht vorgelegen haben, ändert sich dadurch die Berechnung des Mindestei-
genbeitrags für dieses Beitragsjahr nicht. 

 
 

§ 87 
Zusammentreffen mehrerer Verträge 

 
(1) Zahlt der nach § 79 Satz 1 Zulageberechtigte Altersvorsorgebeiträge zugunsten mehrerer Ver-

träge, so wird die Zulage nur für zwei dieser Verträge gewährt. Der insgesamt nach § 86 zu leis-
tende Mindesteigenbeitrag muss zugunsten dieser Verträge geleistet worden sein. Die Zulage ist 
entsprechend dem Verhältnis der auf diese Verträge geleisteten Beiträge zu verteilen. 

 
(2) Der nach § 79 Satz 2 Zulageberechtigte kann die Zulage für das jeweilige Beitragsjahr nicht auf 

mehrere Altersvorsorgeverträge verteilen. Es ist nur der Altersvorsorgevertrag begünstigt, für den 
zuerst die Zulage beantrag wird. 

 
 

§ 88 
Entstehung des Anspruchs auf Zulage 

 
Der Anspruch auf die Zulage entsteht mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Altersvorsorge-
beiträge geleistet worden sind (Beitragsjahr). 

 
 

§ 89 
Antrag 

 
(1) Der Zulageberechtigte hat den Antrag auf Zulage nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck bis 

zum Ablauf des zweiten Kalenderjahres, das auf das Beitragsjahr (§ 88) folgt, bei dem Anbieter 
seines Vertrages einzureichen. Hat der Zulageberechtigte im Beitragsjahr Altersvorsorgebei-
träge für mehrere Verträge gezahlt, so hat er mit dem Zulageantrag zu bestimmen, auf welche 
Verträge die Zulage überwiesen werden soll. Beantragt der Zulageberechtigte die Zulage für 
mehr als zwei Verträge, so wird die Zulage nur für die zwei Verträge mit den höchsten Alters-
vorsorgebeiträgen gewährt. Sofern eine Zulagenummer (§ 90 Abs. 1 Satz 2) durch die zentrale 
Stelle (§ 81) oder eine Versicherungsnummer nach § 147 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch für den nach § 79 Satz 2 berechtigten Ehegatten noch nicht vergeben ist, hat dieser über 
seinen Anbieter eine Zulagenummer bei der zentralen Stelle zu beantragen. Der Antragsteller ist 
verpflichtet, dem Anbieter unverzüglich eine Änderung der Verhältnisse mitzuteilen, die zu einer 
Minderung oder zum Wegfall des Zulageanspruchs führt. 

 
(1a) Der Zulageberechtigte kann den Anbieter seines Vertrages schriftlich bevollmächtigen, für ihn 

abweichend von Absatz 1 die Zulage für jedes Beitragsjahr zu beantragen. Absatz 1 Satz 5 gilt 
mit Ausnahme der Mitteilung geänderter beitragspflichtiger Einnahmen entsprechend. Ein Wi-
derruf der Vollmacht ist bis zum Ablauf des Beitragsjahres, für das der Anbieter keinen Antrag 
auf Zulage stellen soll, gegenüber dem Anbieter zu erklären. 



 
(2) Der Anbieter ist verpflichtet, 
 

a) die Vertragsdaten, 
 
b) die Versicherungsnummer nach § 147 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, die Zulage-

nummer des Zulageberechtigten und dessen Ehegatten oder einen Antrag auf Vergabe 
einer Zulagenummer eines nach § 79 Satz 2 berechtigten Ehegatten, 

 
c) die vom Zulageberechtigen mitgeteilten Angaben zur Ermittlung des Mindesteigenbeitrags 

(§ 86), 
 
d) die für die Gewährung der Kinderzulage erforderlichen Daten, 
 
e) die Höhe der geleisteten Altersvorsorgebeiträge und 
 
f) das Vorliegen einer nach Absatz 1a erteilten Vollmacht 
 
als die für die Ermittlung und Überprüfung des Zulageanspruchs und Durchführung des Zulage-
verfahrens erforderlichen Daten zu erfassen. Er hat die Daten der bei ihm im Laufe eines Ka-
lendervierteljahres eingegangenen Anträge bis zum Ende des folgenden Monats nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz durch amtlich bestimmte Datenfernübertragung an die zentrale 
Stelle zu übermitteln. Dies gilt auch im Fall des Absatzes 1 Satz 5. 
 

(3) Ist der Anbieter nach Absatz 1a Satz 1 bevollmächtigt worden, hat er der zentralen Stelle die 
nach Absatz 2 Satz 1 erforderlichen Angaben für jedes Kalenderjahr bis zum Ablauf des auf das 
Beitragsjahr folgenden Kalenderjahrs zu übermitteln. Liegt die Bevollmächtigung erst nach dem 
im Satz 1 genannten Meldetermin vor, hat der Anbieter die Angaben bis zum Endes des folgen-
den Kalendervierteljahres nach der Bevollmächtigung, spätestens jedoch bis zum Ablauf der in 
Absatz 1 Satz 1 genannten Antragsfrist, zu übermitteln. Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt sinngemäß. 

 
 

§ 90 
Verfahren 

 
(1) Die zentrale Stelle ermittelt auf Grund der von ihr erhobenen oder der ihr übermittelten Daten, ob 

und in welcher Höhe ein Zulageanspruch besteht. Soweit der zuständige Träger der Rentenversi-
cherung keine Versicherungsnummer vergeben hat, vergibt die zentrale Stelle zur Erfüllung der ihr 
nach diesem Abschnitt zugewiesenen Aufgaben eine Zulagenummer. Die zentrale Stelle teilt im 
Falle eines Antrags nach § 10a Abs. 1a der zuständigen Stelle, im Falle eines Antrags nach § 89 
Abs. 1 Satz 4 dem Anbieter die Zulagenummer mit; von dort wird sie an den Antragsteller weiter-
geleitet. 

 
(2) Die zentrale Stelle veranlasst die Auszahlung an den Anbieter zugunsten der Zulageberechtigten 

durch die zuständige Kasse. Ein gesonderter Zulagenbescheid ergeht vorbehaltlich des Absat-
zes 4 nicht. Der Anbieter hat die erhaltenen Zulagen unverzüglich den begünstigten Verträgen 
gutzuschreiben. Zulagen, die nach Beginn der Auszahlungsphase für das Altersvorsorgevermö-
gen von der zentralen Stelle an den Anbieter überwiesen werden, können vom Anbieter an den 
Anleger ausgezahlt werden. Besteht kein Zulageanspruch, so teilt die zentrale Stelle dies dem 
Anbieter durch Datensatz mit. Die zentrale Stelle teilt dem Anbieter die Altersvorsorgebeiträge 
im Sinne des § 82, auf die § 10a oder dieser Abschnitt angewendet wurde, durch Datensatz mit. 

 
(3) Erkennt die zentrale Stelle nachträglich, dass der Zulageanspruch ganz oder teilweise nicht be-

steht oder weggefallen ist, so hat sie zu Unrecht gutgeschriebene oder ausgezahlte Zulagen zu-
rückzufordern und dies dem Anbieter durch Datensatz mitzuteilen. Bei bestehendem Vertrags-
verhältnis hat der Anbieter das Konto zu belasten. Die ihm im Kalendervierteljahr mitgeteilten 
Rückforderungsbeträge hat er bis zum zehnten Tag des dem Kalendervierteljahr folgenden 
Monats in einem Betrag bei der zentralen Stelle anzumelden und an diese abzuführen. Die An-
meldung nach Satz 3 ist nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben. Sie gilt als Steuer-
anmeldung im Sinne der Abgabenordnung. 

 
(4) Eine Festsetzung der Zulage erfolgt nur auf besonderen Antrag des Zulageberechtigten. Der An-

trag ist schriftlich innerhalb eines Jahres nach Erteilung der Bescheinigung nach § 92 durch den 



Anbieter vom Antragsteller an den Anbieter zu richten. Der Anbieter leitet den Antrag der zent-
ralen Stelle zur Festsetzung zu. Er hat dem Antrag eine Stellungnahme und die zur Festsetzung 
erforderlichen Unterlagen beizufügen. Die zentrale Stelle teilt die Festsetzung auch dem An-
bieter mit. Im Übrigen gilt Absatz 3 entsprechend. 

 
 

§ 90a (weggefallen) 
 

 
§ 91 

Datenabgleich 
 

(1) Für die Berechnung und Überprüfung der Zulage sowie die Überprüfung des Vorliegens der 
Voraussetzungen des Sonderausgabenabzugs nach § 10a übermitteln die Träger der gesetzli-
chen Rentenversicherung, der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung für die 
Träger der Alterssicherung der Landwirte, die Bundesagentur für Arbeit, die Meldebehörden, die 
Familienkassen und die Finanzämter der zentralen Stelle auf Anforderung die bei ihnen 
vorhandenen Daten nach § 89 Abs. 2 durch Datenfernübertragung; für Zecke der Berechnung 
des Mindesteigenbeitrags für ein Beitragsjahr darf die zentrale Stelle bei den Trägern der 
gesetzlichen Rentenversicherung und dem Spitzenverband der landwirtschaftlichen 
Sozialversicherung für die Träger der Alterssicherung der Landwirte die bei ihnen vorhandenen 
Daten zu den beitragspflichtigen Einnahmen sowie in den Fällen des § 10a Abs. 1 Satz 4 zur 
Höhe der bezogenen Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit erheben, 
sofern diese nicht vom Anbieter nach § 89 übermittelt worden sind. Für Zwecke der Überprüfung 
nach Satz 1 darf die zentrale Stelle die ihr übermittelten Daten mit den ihr nach § 89 Abs. 2 
übermittelten Daten automatisiert abgleichen. Führt die Überprüfung zu einer Änderung der er-
mittelten oder festgesetzten Zulage, ist dies dem Anbieter mitzuteilen. Ergibt die Überprüfung 
eine Abweichung von dem in der Steuerfestsetzung berücksichtigten Sonderausgabenabzug 
nach § 10a oder der gesonderten Feststellung nach § 10a Abs. 4, ist dies dem Finanzamt 
mitzuteilen; die Steuerfestsetzung oder die gesonderte Feststellung ist insoweit zu ändern. 

 
(2) Die zuständige Stelle hat der zentralen Stelle die Daten nach § 10a Abs. 1 Satz 1 zweiter Halb-

satz bis zum 31. März des dem Beitragsjahr folgenden Kalenderjahres durch 
Datenfernübertragung zu übermitteln. Liegt die Einwilligung nach § 10a Abs. 1 Satz 1 zweiter 
Halbsatz erst nach dem im Satz 1 genannten Meldetermin vor, hat die zuständige Stelle die 
Daten spätestens bis zum Ende des folgenden Kalendervierteljahres nach Erteilung der 
Einwilligung nach Maßgabe von Satz 1 zu übermitteln. 

 
 

§ 92 
Bescheinigung 

 
Der Anbieter hat dem Zulageberechtigten jährlich eine Bescheinigung nach amtlich vorgeschrie-
benem Vordruck zu erteilen über 
 

1. die Höhe der im abgelaufenen Beitragsjahr geleisteten Altersvorsorgebeiträge (Beiträge und 
Tilgungsleistungen), 

 
2. die im abgelaufenen Beitragsjahr getroffenen, aufgehobenen oder geänderten 

Ermittlungsergebnisse (§ 90), 
 
3. die Summe der bis zum Ende des abgelaufenen Beitragsjahres dem Vertrag gutgeschriebe-

nen Zulagen, 
 
4. die Summe der bis zum Ende des abgelaufenen Beitragsjahres geleisteten 

Altersvorsorgebeiträge (Beiträge und Tilgungsleistungen), 
 
5. den Stand des Altersvorsorgevermögens, 

 
6. den Stand des Wohnförderkontos (§ 92a Abs. 2 Satz 1) und 

 
7. die Bestätigung der durch den Anbieter erfolgten Datenübermittlung an die zentrale Stelle im 

Fall des § 10a Abs. 5 Satz 4. 



 
In den Fällen des § 92a Abs. 2 Satz 10 erster Halbsatz bedarf es keiner jährlichen Bescheinigung, 
wenn zu Satz 1 Nr. 1 und 2 keine Angaben erforderlich sind, sich zu Satz 1 Nr. 3 bis 5 keine 
Änderungen gegenüber der zuletzt erteilten Bescheinigung ergeben und der Anbieter dem 
Zulageberechtigten eine Bescheinigung ausgestellt hat, in der der jährliche Stand des 
Wohnförderkontos bis zum Beginn der vereinbarten Auszahlungsphase ausgewiesen wurde. Der 
Anbieter kann dem Zulageberchtigten mit dessen Einverständnis die Bescheinigung auch elektronisch 
bereitstellen. 

 
 

§ 92a 
Verwendung für eine selbstgenutzte Wohnung 

 
(1) Der Zulageberechtigte kann das in einem Altersvorsorgevertrag gebildete und nach § 10a oder 

diesem Abschnitt geförderte Kapital bis zu 75 Prozent oder zu 100 Prozent wie folgt verwenden 
(Altersvorsorge-Eigenheimbetrag):  
1. bis zum Beginn der Auszahlungsphase unmittelbar für die Anschaffung oder Herstellung 
einer Wohnung oder 
2. zu Beginn der Auszahlungsphase zur Entschuldung einer Wohnung oder 
3. für den Erwerb von Geschäftsanteilen (Pflichtanteilen) an einer eingetragenen 
Genossenschaft für die Selbstnutzung einer Genossenschaftswohnung. 
Eine nach Satz 1 begünstigte Wohnung ist  
1. eine Wohnung in einem eigenen Haus oder 
2. eine eigene Eigentumswohnung oder 
3. eine Genossenschaftswohnung einer eingetragenen Genossenschaft, 
wenn diese Wohnung im Inland belegen ist und die Hauptwohnung oder den Mittelpunkt der 
Lebensinteressen des Zulageberechtigten darstellen. Der Altersvorsorge-Eigenheimbetrag 
nach Satz 1 gilt nicht als Leistung aus einem Altersvorsorgevertrag, die dem 
Zulageberechtigten im Zeitpunkt der Auszahlung zufließt. Der Anschaffung einer zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Wohnung steht die Anschaffung eines eigentumsähnlichen oder 
lebenslangen Dauerwohnrechts nach § 33 des Wohnungseigentumsgesetzes gleich, soweit 
Vereinbarungen nach § 39 des Wohnungseigentumsgesetzes getroffen werden 

 
(2) Der Altersvorsorge-Eigenheimbetrag, die Tilgungsleistungen im Sinne des § 82 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 2 und die hierfür gewährten Zulagen sind vom jeweiligen Anbieter gesondert zu erfassen 
(Wohnförderkonto). Beiträge, die nach § 82 Abs. 1 Satz 3 wie Tilgungsleistungen behandelt 
wurden, sind im Zeitpunkt der unmittelbaren Darlehenstilgung einschließlich der zur Tilgung 
eingesetzten Zulagen und Erträge in das Wohnförderkonto aufzunehmen; dies gilt nicht, wenn 
Absatz 3 Satz 8 anzuwenden ist. Nach Ablauf eines Beitragsjahres, letztmals für das 
Beitragsjahr des Beginns der Auszahlungsphase, ist der sich aus dem Wohnförderkonto 
ergebende Gesamtbetrag um 2 Prozent zu erhöhen. Das Wohnförderkonto ist zu vermindern 
um  
1. Zahlungen des Zulageberechtigten auf einen auf seinen Namen lautenden zertifizierten 
Altersvorsorgevertrag nach § 1 Abs. 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes zur 
Minderung der in das Wohnförderkonto eingestellten Beträge; erfolgt die Einzahlung nicht beim 
Anbieter, der das Wohnförderkonto führt, hat der Zulageberechtigte dies den Anbietern, in den 
Fällen des Satzes 10 erster Halbsatz auch der zentralen Stelle mitzuteilen, 
2. den Verminderungsbetrag nach Satz 5. 

 Verminderungsbetrag ist der sich mit Ablauf des Kalenderjahres des Beginns der 
Auszahlungsphase ergebende Stand des Wohnförderkontos dividiert durch die Anzahl der 
Jahre bis zur Vollendung des 85. Lebensjahres des Zulageberechtigten; als Beginn der 
Auszahlungsphase gilt der vom Zulageberechtigten und Anbieter vereinbarte Zeitpunkt, der 
zwischen der Vollendung des 60. Lebensjahres und des 68. Lebensjahres des 
Zulageberechtigten liegen muss; ist ein Auszahlungszeitpunkt nicht vereinbart, so gilt die 
Vollendung des 67. Lebensjahres als Beginn der Auszahlungsphase. Anstelle einer 
Verminderung nach Satz 5 kann der Zulageberechtigte zu Beginn der Auszahlungsphase von 
seinem Anbieter, in den Fällen des Satzes 10 erster Halbsatz von der zentralen Stelle die 
Auflösung des Wohnförderkontos verlangen (Auflösungsbetrag). Der Anbieter hat bei 
Einstellung in das Wohnförderkonto die Beträge nach den Sätzen 2 und 4 Nr. 1 und zu Beginn 
der Auszahlungsphase den vertraglich vorgesehenen Beginn der Auszahlungsphase sowie ein 
Verlangen nach Satz 6 der zentralen Stelle nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch 
Datenfernübertragung mitzuteilen. Wird gefördertes Altersvorsorgevermögen nach § 93 Abs. 2 
Satz 1 von einem Anbieter auf einen anderen auf den Namen des Zulageberechtigten 
lautenden Altersvorsorgevertrag übertragen und wird für den Zulageberechtigten zugleich ein 



Wohnförderkonto geführt, so ist das Wohnförderkonto beim Anbieter des bisherigen Vertrags 
zu schließen und vom Anbieter des neuen Altersvorsorgevertrags fortzuführen. Dies gilt 
entsprechend bei Übertragungen nach § 93 Abs. 1 Satz 4 Buchstabe c und § 93 Abs. 1a. 
Wurde die Geschäftsbeziehung im Hinblick auf den jeweiligen Altersvorsorgevertrag zwischen 
dem Zulageberechtigten und dem Anbieter beendet, weil das angesparte Kapital vollständig 
aus dem Altersvorsorgevertrag entnommen oder das gewährte Darlehen vollständig getilgt 
wurde, wird das Wohnförderkonto bei diesem Anbieter geschlossen und von der zentralen 
Stelle weitergeführt; erfolgt eine Zahlung nach Satz 4 Nr. 1 oder nach Absatz 3 Satz 9 Nr. 2, 
wird das Wohnförderkonto vom Zeitpunkt der Einzahlung vom Anbieter, bei dem die 
Einzahlung erfolgt, weitergeführt. Der Zulageberechtigte kann abweichend von Satz 10 
bestimmen, dass das Wohnförderkonto nicht von der zentralen Stelle weitergeführt, sondern 
mit dem Wohnförderkonto eines weiteren Anbieters, der ebenfalls ein Wohnförderkonto für den 
Zulageberechtigten führt, zusammengeführt wird. Der Zulageberechtigte hat dies beiden 
Anbietern schriftlich mitzuteilen. In den Fällen des Satzes 10 erster Halbsatz teilt der Anbieter 
dem Zulageberechtigten die beabsichtigte Übertragung des Wohnförderkontos auf die zentrale 
Stelle mit. Erhält der Anbieter innerhalb von vier Wochen nach Übersendung der Mitteilung 
nach Satz 13 keine Mitteilung des Zulageberechtigten nach Satz 12, teilt der Anbieter der 
zentralen Stelle nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch amtlich bestimmte 
Datenfernübertragung den Stand des Wohnförderkontos und den Zeitpunkt der Beendigung 
der Geschäftsbeziehung mit. In den Fällen des Satzes 11 hat der Anbieter die Mitteilung des 
Satzes 14 ergänzt um die Angaben zu dem neuen Anbieter der zentralen Stelle zu übermitteln. 
In den Fällen des Satzes 10 zweiter Halbsatz teilt die zentrale Stelle dem Anbieter nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz durch amtlich bestimmte Datenfernübertragung den Stand des 
Wohnförderkontos mit. 

 
(3) Nutzt der Zulageberechtigte die Wohnung im Sinne des Absatzes 1 Satz 2, für die ein 

Altersvorsorge-Eigenheimbetrag verwendet oder für die eine Tilgungsförderung im Sinne des § 
82 Abs. 1 in Anspruch genommen worden ist, nicht nur vorübergehend nicht mehr zu eigenen 
Wohnzwecken, hat er dies dem Anbieter, in der Auszahlungsphase der zentralen Stelle, unter 
Angabe des Zeitpunkts der Aufgabe der Selbstnutzung mitzuteilen; eine Aufgabe der 
Selbstnutzung liegt auch vor, soweit der Zulagenberechtigte das Eigentum an der Wohnung 
aufgibt. In den Fällen des Absatzes 2 Satz 10 erster Halbsatz besteht die Mitteilungspflicht 
auch in der Zeit bis zum Beginn der Auszahlungsphase gegenüber der zentralen Stelle. Die 
Mitteilungspflicht gilt entsprechend für den Rechtsnachfolger der begünstigten Wohnung, wenn 
der Zulageberechtigte stirbt. Die Anzeigepflicht entfällt, wenn das Wohnförderkonto vollständig 
zurückgeführt worden ist. Im Fall des Satzes 1 gelten bei einem bestehenden Wohnförderkonto 
die erfassten Beträge als Leistungen aus einem Altersvorsorgevertrag, die dem 
Zulageberechtigten im Zeitpunkt der Aufgabe zufließen; das Wohnförderkonto ist aufzulösen 
(Auflösungsbetrag). Verstirbt der Zulageberechtigte, ist der Auflösungsbetrag ihm noch 
zuzurechnen. Der Anbieter hat den Auflösungsbetrag der zentralen Stelle nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung unter Angabe des Zeitpunkts der 
Aufgabe mitzuteilen. Wurde im Fall des Satzes 1 eine Tilgungsförderung nach § 82 Abs. 1 Satz 
3 in Anspruch genommen und erfolgte keine Einstellung in das Wohnförderkonto nach Absatz 
2 Satz 2, gelten die Tilgungsleistungen sowie die darauf entfallenden Zulagen und Erträge als 
gefördertes Altersvorsorgevermögen.  Die Sätze 5 und 6 sind nicht anzuwenden, wenn  

 
1. der Zulageberechtigte einen Betrag in Höhe des noch nicht zurückgeführten Betrags im 
Wohnförderkonto innerhalb eines Jahres vor und von vier Jahren nach Ablauf des 
Veranlagungszeitraums, in dem er die Wohnung letztmals zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
hat, für eine weitere Wohnung im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 verwendet, 
2. der Zulageberechtigte einen Betrag in Höhe des noch nicht zurückgeführten Betrags im 
Wohnförderkonto innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Veranlagungszeitraums, in dem er 
die Wohnung letztmals zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat, auf einen auf seinen Namen 
lautenden zertifizierten Altersvorsorgevertrag zahlt; Absatz 2 Satz 4 Nr. 1 und Satz 7 ist 
entsprechend anzuwenden, 
3. der Ehegatte des verstorbenen Zulageberechtigten innerhalb eines Jahres Eigentümer der 
Wohnung wird, er sie zu eigenen Wohnzwecken nutzt und die Ehegatten im Zeitpunkt des 
Todes des Zulageberechtigten die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 erfüllt haben; in diesem 
Fall führt der Anbieter das Wohnförderkonto für den überlebenden Ehegatten fort und teilt dies 
der zentralen Stelle mit,  
4. die Ehewohnung auf Grund einer richterlichen Entscheidung nach § 1361b des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs oder nach der Verordnung über die Behandlung der Ehewohnung 
und des Hausrats dem anderen Ehegatten zugewiesen wird, oder 
 



5. der Zulageberechtigte krankheits- oder pflegebedingt die Wohnung nicht mehr bewohnt, 
sofern er Eigentümer dieser Wohnung bleibt, sie ihm weiterhin zur Selbstnutzung zur 
Verfügung steht und sie nicht von Dritten, mit Ausnahme seines Ehegatten, genutzt wird. 
 
In den Fällen des Satzes 9 Nr. 1 und 2 hat der Zulageberechtigte dem Anbieter, in den Fällen 
des Absatzes 2 Satz 10 erster Halbsatz und in der Auszahlungsphase der zentralen Stelle, die 
Reinvestitionsabsicht und den Zeitpunkt der Reinvestition oder die Aufgabe der 
Reinvestitionsabsicht mitzuteilen; in den Fällen des Satzes 9 Nr. 3 und 4 gelten die Sätze 1 bis 
8 und Satz 9 Nr. 1 und 2 entsprechend für den Ehegatten, wenn er die Wohnung nicht nur 
vorübergehend nicht mehr zu eigenen Wohnzwecken nutzt. Satz 5 ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass der Eingang der Mitteilung der aufgegebenen Reinvestitionsabsicht als 
Zeitpunkt der Aufgabe gilt 

 
(4) Absatz 3 ist auf Antrag des Steuerpflichtigen nicht anzuwenden, wenn er  

 
1. die Wohnung im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 auf Grund eines beruflich bedingten Umzugs 
für die Dauer der beruflich bedingten Abwesenheit nicht selbst nutzt; wird während dieser Zeit 
mit einer anderen Person ein Nutzungsrecht für diese Wohnung vereinbart, ist diese 
Vereinbarung von vorneherein entsprechend zu befristen, 
2. beabsichtigt, die Selbstnutzung wieder aufzunehmen und 
3. die Selbstnutzung spätestens mit der Vollendung seines 67. Lebensjahres aufnimmt. 
 
Der Steuerpflichtige hat den Antrag bei der zentralen Stelle zu stellen und dabei die 
notwendigen Nachweise zu erbringen. Die zentrale Stelle erteilt dem Steuerpflichtigen einen 
Bescheid über die Bewilligung des Antrags. Entfällt eine der in Satz 1 genannten 
Voraussetzungen, ist Absatz 3 mit der Maßgabe anzuwenden, dass bei einem Wegfall der 
Voraussetzung nach Satz 1 Nr. 1 als Zeitpunkt der Aufgabe der Zeitpunkt des Wegfalls der 
Voraussetzung und bei einem Wegfall der Voraussetzung nach Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 3 der 
Eingang der Mitteilung des Steuerpflichtigen nach Absatz 3 als Zeitpunkt der Aufgabe gilt, 
spätestens jedoch die Vollendung des 67. Lebensjahres des Steuerpflichtigen. 

 
 

§ 92b 
Verfahren bei Verwendung für eine selbstgenutzte Wohnung  

 
(1) Der Zulageberechtigte hat die Verwendung des Kapitals nach § 92a Abs. 1 Satz 1 bei der 

zentralen Stelle zu beantragen und dabei die notwendigen Nachweise zu erbringen. Er hat zu 
bestimmen, aus welchen Altersvorsorgeverträgen welche Beträge ausgezahlt werden sollen. 
Die zentrale Stelle teilt dem Zulageberechtigten durch Bescheid und den Anbietern der in Satz 
2 genannten Altersvorsorgeverträge nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch 
Datenfernübertragung mit, welche Beträge förderunschädlich ausgezahlt werden können. 
 

(2) Die Anbieter der in Absatz 1 Satz 2 genannten Altersvorsorgeverträge dürfen den 
Altersvorsorge-Eigenheimbetrag auszahlen, sobald sie die Mitteilung nach Absatz 1 Satz 3 
erhalten haben. Sie haben der zentralen Stelle nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
durch Datenfernübertragung Folgendes anzuzeigen:  
1. den Auszahlungszeitpunkt und den Auszahlungsbetrag, 
2. die Summe der bis zum Auszahlungszeitpunkt dem Altersvorsorgevertrag 
gutgeschriebenen Zulagen, 
3. die Summe der bis zum Auszahlungszeitpunkt geleisteten Altersvorsorgebeiträge und 
4. den Stand des geförderten Altersvorsorgevermögens im Zeitpunkt der Auszahlung. 

 
(3)  Die zentrale Stelle stellt zu Beginn der Auszahlungsphase und in den Fällen des § 92a Abs. 2 

Satz 8 bis 11 sowie Abs. 3 Satz 5 den Stand des Wohnförderkontos, soweit für die 
Besteuerung erforderlich, den Verminderungsbetrag und den Auflösungsbetrag von Amts 
wegen gesondert fest. Die zentrale Stelle teilt die Feststellung dem Zulageberechtigten durch 
Bescheid und dem Anbieter nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch 
Datenfernübertragung mit. Der Anbieter hat auf Anforderung der zentralen Stelle die zur 
Feststellung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Auf Antrag des Zulageberechtigten stellt die 
zentrale Stelle den Stand des Wohnförderkontos gesondert fest. § 90 Abs. 4 Satz 2 bis 5 gilt 
entsprechend. 

 
 
 



§ 93 
Schädliche Verwendung 

 
(1) Wird gefördertes Altersvorsorgevermögen nicht unter den in § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 10 

Buchstabe c des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes oder § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, 5 
und 10 Buchstabe c des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes in der bis zum 31. 
Dezember 2004 geltenden Fassung genannten Voraussetzungen an den Zulageberechtigten 
ausgezahlt (schädliche Verwendung), sind die auf das ausgezahlte geförderte 
Altersvorsorgevermögen entfallenden Zulagen und die nach § 10a Abs. 4 gesondert festgestellten 
Beträge (Rückzahlungsbetrag) zurückzuzahlen.2Dies gilt auch bei einer Auszahlung nach Beginn 
der Auszahlungsphase (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes) und bei Auszahlungen im Falle des Todes des Zulageberechtigten.3Hat 
der Zulageberechtigte Zahlungen im Sinne des § 92a Abs. 2 Satz 4 Nr. 1 oder § 92a Abs. 3 Satz 9 
Nr. 2 geleistet, dann handelt es sich bei dem hierauf beruhenden Altersvorsorgevermögen um 
gefördertes Altersvorsorgevermögen im Sinne des Satzes 1; der Rückzahlungsbetrag bestimmt 
sich insoweit nach der für die in das Wohnförderkonto eingestellten Beträge gewährten 
Förderung.4Eine Rückzahlungsverpflichtung besteht nicht für den Teil der Zulagen und der 
Steuerermäßigung,  
a) der auf nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes 
angespartes gefördertes Altersvorsorgevermögen entfällt, wenn es in Form einer 
Hinterbliebenenrente an die dort genannten Hinterbliebenen ausgezahlt wird; dies gilt auch für 
Leistungen im Sinne des § 82 Abs. 3 an Hinterbliebene des Steuerpflichtigen; 
b) der den Beitragsanteilen zuzuordnen ist, die für die zusätzliche Absicherung der verminderten 
Erwerbsfähigkeit und eine zusätzliche Hinterbliebenenabsicherung ohne Kapitalbildung verwendet 
worden sind; 
c) der auf gefördertes Altersvorsorgevermögen entfällt, das im Falle des Todes des 
Zulageberechtigten auf einen auf den Namen des Ehegatten lautenden Altersvorsorgevertrag 
übertragen wird, wenn die Ehegatten im Zeitpunkt des Todes des Zulageberechtigten die 
Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 erfüllt haben; 
d) der auf den Altersvorsorge-Eigenheimbetrag entfällt. 
 

 
(1a)Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 entfällt auch, soweit im Rahmen der Regelung der Schei-

dungsfolgen eine Übertragung des geförderten Altersvorsorgevermögens auf einen Altersvorsor-
gevertrag des ausgleichsberechtigten Ehegatten erfolgt, zu Lasten des geförderten Vertrags mit 
einem öffentlich-rechtlichen Versorgungsträger für den ausgleichsberechtigten Ehegatten Renten-
anwartschaften in der gesetzlichen Rentenversicherung begründet werden oder das Kapital aus 
einem geförderten Vertrag entnommen und von dem ausgleichsberechtigten Ehegatten unmittel-
bar auf einen auf seinen Namen lautenden Altersvorsorgevertrag eingezahlt wird. Einer Übertra-
gung steht die Abtretung des geförderten Altersvorsorgevermögens im Rahmen der Regelung der 
Scheidungsfolgen gleich. Wird von dem berechtigten früheren Ehegatten dieses Altersvorsorge-
vermögen schädlich verwendet, gilt Absatz 1 Satz 1 sinngemäß für die darin enthaltenen Zulagen 
und die anteilig nach § 10a Abs. 4 gesondert festgestellten Beträge. 

 
(2) Die Übertragung von gefördertem Altersvorsorgevermögen auf einen anderen auf den Namen des 

Zulageberechtigten lautenden Altersvorsorgevertrag (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 Buchstabe b des 
Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetzes) stellt keine schädliche Verwendung dar. Dies gilt 
sinngemäß in den Fällen des § 4 Abs. 2 und 3 des Betriebsrentengesetzes, wenn das geförderte 
Altersvorsorgevermögen auf eine der in § 82 Abs. 2 Buchstabe a genannten Einrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung zum Aufbau einer kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung 
übertragen und eine lebenslange Altersversorgung im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Al-
tersvorsorgeverträge-Zertrifizierungsgesetzes oder § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 des Altersvor-
sorgeverträge-Zertrifizierungsgesetzes in der bis zum 31. Dezember 2004 geltenden Fassung 
vorgesehen wird. In den übrigen Fällen der Abfindung von Anwartschaften der betrieblichen 
Altersversorgung gilt dies, soweit das geförderte Altersvorsorgevermögen zu Gunsten eines auf 
den Namen des Zulageberechtigten lautenden Altersvorsorgevertrages geleistet wird. 

 
(3) Auszahlungen zur Abfindung einer Kleinbetragsrente zu Beginn der Auszahlungsphase gelten 

nicht als schädliche Verwendung. Eine Kleinbetragsrente ist eine Rente, die bei gleichmäßiger 
Verrentung des gesamten zu Beginn der Auszahlungsphase zu Verfügung stehenden Kapitals 
eine monatliche Rente ergibt, die eins Prozent der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch nicht übersteigt. Bei der Berechnung dieses Betrages sind alle bei 
einem Anbieter bestehenden Verträge des Zulageberechtigten insgesamt zu berücksichtigen, auf 
die nach diesem Abschnitt geförderte Altersvorsorgebeiträge geleistet wurden. 



 
 

§ 94 
Verfahren bei schädlicher Verwendung 

 
(1) In den Fällen des § 93 hat der Anbieter der zentralen Stelle vor der Auszahlung des geförderten 

Altersvorsorgevermögens die schädliche Verwendung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
durch amtlich bestimmte Datenfernübertragung anzuzeigen. Die zentrale Stelle ermittelt den 
Rückzahlungsbetrag, und teilt diesen dem Anbieter durch Datensatz mit. Der Anbieter hat den 
Rückzahlungsbetrag einzubehalten, mit der nächsten Anmeldung nach § 90 Abs. 3 anzumelden 
und an die zentrale Stelle abzuführen. Der Anbieter hat die einbehaltenen und abgeführten 
Beträge der zentralen Stelle nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch amtlich bestimmte 
Datenfernübertragung mitzuteilen und diese Beträge sowie die dem Vertrag bis zur schädlichen 
Verwendung gutgeschriebenen Erträge dem Zulagenberechtigten zu bescheinigen. In den Fällen 
des § 93 Abs. 3 gilt Satz 1 entsprechend. 

 
(2) Eine Festsetzung des Rückzahlungsbetrags erfolgt durch die zentrale Stelle auf besonderen 

Antrag des Zulageberechtigten oder sofern die Rückzahlung nach Absatz 1 ganz oder teilweise 
nicht möglich oder nicht erfolgt ist. § 90 Absatz 4 Satz 2 bis 6 gilt entsprechend. lm 
Rückforderungsbescheid sind auf den Rückzahlungsbetrag die vom Anbieter bereits 
einbehaltenen und abgeführten Beträge nach Maßgabe der Bescheinigung nach Absatz 1 Satz 4 
anzurechnen. Der Zulageberechtigte hat den verbleibenden Rückzahlungsbetrag innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe des Rückforderungsbescheids an die zuständige Kasse zu entrichten. 
Die Frist für die Festsetzung des Rückzahlungsbetrags beträgt vier Jahre und beginnt mit Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Auszahlung im Sinne des § 93 Abs. 1 erfolgt ist. 

 
 

§ 96 
Anwendung der Abgabenordnung,  

allgemeine Vorschriften 
 

(1) Auf die Zulagen und die Rückzahlungsbeträge sind die für Steuervergütungen geltenden 
Vorschriften der Abgabenordnung entsprechend anzuwenden. Dies gilt nicht für § 163 der Ab-
gabenordnung. 

 
(2) Der Anbieter haftet als Gesamtschuldner neben dem Zulageempfänger für die Zulagen und die 

nach § 10a Abs. 4 besondert festgestellten Beträge, die wegen seiner vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung zu Unrecht gezahlt, nicht einbehalten oder nicht zurückgezahlt 
worden sind. Für die Inanspruchnahme des Anbieters ist die zentrale Stelle zuständig. 

 
(3) Die zentrale Stelle hat auf Anfrage des Anbieters Auskunft über die Anwendung des Abschnitts XI 

zu geben. 
 
(4) Die zentrale Stelle kann beim Anbieter ermitteln, ob er seine Pflichten erfüllt hat. Die §§ 193 bis 

203 der Abgabenordnung gelten sinngemäß. Auf Verlangen der zentralen Stelle hat der Anbieter 
ihr Unterlagen, soweit sie im Ausland geführt und aufbewahrt werden, verfügbar zu machen. 

 
(5) Der Anbieter erhält vom Bund oder den Ländern keinen Ersatz für die ihm aus diesem Verfahren 

entstehenden Kosten. 
 
(6) Der Anbieter darf die im Zulageverfahren bekannt gewordenen Verhältnisse der Beteiligten nur für 

das Verfahren verwerten. Er darf sie ohne Zustimmung der Beteiligten nur offenbaren, soweit dies 
gesetzlich zugelassen ist. 

 
(7) Für die Zulage gelten die Strafvorschriften des § 370 Abs. 1 bis 4, der §§ 371, 375 Abs. 1 und des 

§ 376 sowie die Bußgeldvorschriften der §§ 378, 379 Abs. 1 und 4 und der §§ 383 und 384 der 
Abgabenordnung entsprechend. Für das Strafverfahren wegen einer Straftat nach Satz 1 sowie 
der Begünstigung einer Person, die eine solche Tat begangen hat, gelten die §§ 385 bis 408, für 
das Bußgeldverfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 die §§ 409 bis 412 der 
Abgabenordnung entsprechend. 

 
 



§ 97 
Übertragbarkeit 

 
Das nach § 10a oder Abschnitt XI geförderte Altersvorsorgevermögen einschließlich seiner Erträge, 
die geförderten laufenden Altersvorsorgebeiträge und der Anspruch auf die Zulage sind nicht 
übertragbar. § 93 Abs. 1a und § 4 des Betriebsrentengesetzes bleiben unberührt. 

 
 

§ 98 
Rechtsweg 

 
In öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten über die aufgrund des Abschnitts XI ergehenden Verwaltungs-
akte ist der Finanzrechtsweg gegeben. 


